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Aus den Berichten des eidgendssisehen Gesundheitsamtes und der
kantonalen Aufsichtshehorden, Untersuchungsanstalten und Lehensmitiel-
inspektoren iiber die Ausfiihrung des Lebensmittelgesetzes im Jahre 1921.

A. Bericht des cidgenossischen Gesundheitsamtes.

a. Eidgenossische und kantonale Vollziehungshestimmungen.

Ueber die Kriegszeit war es notwendig geworden, mehrere Bestim-
mungen der Lebensmittelverordnung vom 8. Mai 1914 abzuiindern. Nach
Vorberatung durch eine Kommission von Sachverstindigen und Interessen-
ten wurden durch Bundesratsbeschluss vom 8. Mirz 1921 diese Be-
stimmungen entweder in ihrer urspriinglichen Fassung wieder rechts-
wirksam erklirt oder nach Bediirfnis abgeindert.

Auch waren die Spezialbestimmungen betreffend Ersatzlebensmittel
entbehrlich geworden und konnten aufgehoben werden (Bundesratsbe-
schluss vom 8. Mirz 1921 betreffend Ersatzlebensmittel).

Da die Moglichkeit der Malzbeschatfung wieder gilinstiger geworden
war, konnten die Minimalanforderungen an den Gehalt des Bieres etwas
erhoht werden. Im Einverstdndnis mit den Vertretern des schweizeri-
schen Bierbrauervereins wurde durch Beschluss vom 11. Mérz 1921 ver-
fiigt, dass das Bier aus einer mindestens neunprozentigen Stammwiirze
hervorgegangen sein soll. Vor dem Kriege war eine mindestens zwoli-
prozentige Stammwiirze vorgeschrieben.

Im Bundesratsbeschluss vom 8. April 1921 betreffend Ergénzung
der Verordnung vom Jahre 1914 iiber den Verkehr mit Lebensmitteln
und Gebrauchsgegenstinden wurden Vorschriften erlassen iiber:

@) Milch, die unter besonderer Bezeichnung, wie Kindermilch, Kran-

kenmilch, Sanititsmileh usw., in den Verkehr gebracht wird;

b) die Kontrolle von Trinkwasseranlagen, soweit sie nicht ausschliess-

lich vom Besitzer verwendet werden;

¢) kiinstliche alkoholfreie Getréinke ohne Kohlensdureimprignierung,

die nicht unter den Begriff Limonaden, alkoholfreier Wein, alko-
holfreier Obstwein oder alkoholfreies Bier fallen.

Mehrere Kantone, wie z. B. Bern und Aargau, haben den Gebiihren-
tarifen fiir ihre Untersuchungsanstalten eine Bestimmung beigefiigt, laut
welcher: «Wenn die Untersuchung von amtlich iibermittelten Proben zu
einer Beanstandung fiihrt» die im Tarif vorgesehenen Gebiihren bis auf
den doppelten Betrag erhoht werden kénnen. Diesen Ab#dnderungen wurde
die Genehmigung erteilt.

Vom Regierungsrat des Kantons Baselstadt wurde eine Verordnung
iiber das Verfahren bei Oberexpertisen auf Grund des Bundesgesetzes



245

betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstinden
erlassen. Diese Verordnung wurde am 15. Juli 1921 genehmigt.

h. Laboratorium des Gesundheitsamtes.

Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Arbeiten im Laboratorium
sind, soweit sie zum Abschluss gelangen konnten, gleich wie bisher in
den «Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und
Hygiene» publiziert worden. Geméiss der in Art. 25 des Bundesgesetzes
betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstinden
enthaltenen Umschreibung der Aufgaben des Laboratoriums waren ferner
die fiir die Ausfiihrung des Gesetzes notwendigen technischen und expe-
rimentellen Vorarbeiten zu besorgen sowie Berichte und Gutachten zu-
handen der Bundesbehorden abzugeben.

Auch durch Kontrolluntersuchungen von Lebensmitteln fiir eidge-
nossische Amtsstellen wurde das Laboratoriumspersonal zeitweilig in
Anspruch genommen. Auftrédge hierfiir sind namentlich vom eidgenossi-
schen Erndhrungsamt, Abteilung fiir Monopolwaren, und vereinzelt vom
Oberkriegskommissariat, der Oberzolldirektion, der Bundesanwaltschaft
u. a. erteilt worden. Es handelte sich hauptsichlich um Mehl, Getreidear-
ten, Zucker, Speisedle etc.

Das vom eidgendssischen Finanzdepartement in Aussicht genommene
Verbot «kiinstlicher Branntweine» machte verschiedene Vorarbeiten erfor-
derlich. Um eine richtige Abgrenzung zu finden, war die Feststellung der
Zusammensetzungsverhéltnisse einer grossen Zahl der gebrduchlichen Li-
kore, insbesondere von «Bittern», notwendig geworden.

An die kantonalen Untersuchungsanstalten und andere Amtsstellen
wurden auch in diesem Jahre auf Wunsch spezifische Sera fiir den Nach-
weis von Pferdefleisch und zur Unterscheidung des Kunsthonigs oder ver-
filschten Honigs von reinem Bienenhonig abgegeben. Daneben wurde auf
Verlangen auch Kaninchen-Normalserum geliefert. Um diese Sera stets in
frischem Zustande zur Verfiigung zu haben, ist eine h#iufige Kontrolle und
eventueller Ersatz notwendig.

Im Personalbestand hat eine einzige Aenderung stattgefunden.
Herr E. Vautier ist infolge seiner Wahl zum Adjunkten des Fabrikinspek-
tors des I. Kreises in Lausanne auf Ende November 1921 von seiner Stelle
als II. Assistent der chemischen Abteilung zurilickgetreten.

¢. Die Kontrolle der Lebensmittel (ausgenommen Fleisch) und
Gebrauchsgegenstinde.

I. In den Kantonen.

Den nach Massgabe von Art. 56, Abs. 4 des Lebensmittelgesetzes ein-
oelangten Berichten der Kantonsregierungen, Untersuchungsanstalten und
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Lebensmittelinspektoren iiber die Ausfiihrung dieses Gesetzes und die ent-
sprechenden Beobachtungen ist folgendes zu entnehmen:

Nachdem die Schwierigkeiten in der Landesversorgung grosstenteils
behoben sind, konnte die Kontrolle der Lebensmittel im Jahre 1921 wieder
etwas intensiver einsetzen. Trotzdem haben einzelne Kantone eine merk-
liche Abnahme der Widerhandlungen gegen die bestehenden Vorschriften
konstatiert. Dies rithrt zum Teil davon her, dass die Vorrite an sog.
Kriegsware, deren Qualitit vielfach zu wiinschen iibrig liess und daher
der Kontrolle vor allem zu schaffen machte, beinahe verschwunden sind.
Auch wird der Ordnung und Reinlichkeit im Geschéiftshetrieb wieder etwas
mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

An vielen Orten musste die Trinkwasserversorgung einer be-
besonders intensiven Kontrolle unterzogen werden. Infolge der ausserge-
wohnlichen Trockenheit war manda und dort gendtigt, Wasser aus Bichen
etc. als Trinkwasser zu verwenden, das durchaus nicht immer einwandfrei
war. In diesen Fillen wurde im Interesse der Gesundheitspflege gewohn-
lich verfiigt und durch Anschlige bekanntgegeben, dass das Wasser nur in
gekochtem Zustande genossen werden diirfe. In Stddten und andern gros-
seren Ortschaften bestehen meistens mehr oder weniger rationelle Was-
serversorgungen, die gewohnlich periodisch in chemischer und bakterio-
logischer Hinsicht kontrolliert werden. Am meisten Beanstandungen er-
geben sich bei Einzelbrunnen im Lande herum. Von 700 Brunnenanlagen
in 33 Gemeinden mussten in einem Kanton nicht weniger als 260 = 379
beanstandet werden. In einem andern kantonalen Laboratorium fithrte die
Untersuchung von 186 Proben Trinkwasser zu 115 = 56,500 Beanstan-
dungen. Die Trinkwasserkontrolle bildet {iberhaupt noch ein weites Ar-
beitsfeld fiir die Lebensmitteluntersuchungsanstalten.

Obwohl aus einigen Kantonen von etwas weniger ungiinstigen Beo-
bachtungen bei der Kontrolle der Milch und des Milchhandels berichtet
worden ist, hat sich doch wieder herausgestellt, dass hier weiterhin mit
einiger Strenge vorgegangen werden muss. Die Zahl der Beanstandungen
in Prozenten der untersuchten Fille ist ungefihr gleich geblieben wie in
den vorhergehenden Jahren (8,270/). In mehreren Kantonen hat die Zahl
der Milchuntersuchungen mehr als 7000 sdmtlicher untersuchter Objekte
betragen. Dass gegen die Verfilschungen, wie Wisserung und Abrah-
mung der Mileh, die als Vollmilch in den Verkehr gelangt, nun meistens
strenger eingeschritten wird als friiher, ist aus der in dem Publikations-
organ des eidgendssischen Gesundheitsamtes aufgestellten Statistik der
Strafurteile ersichtlich. Auch mit der Reinlichkeit bei der Gewinnung und
Behandlung der Milch, sowie der Milchhygiene iiberhaupt, haben sich die
Kontrollorgane in den letzten Jahren in erhéhtem Grade befasst. Neben
eventuellen Bestrafungen kann hierin wohl durch Belehrung am ehesten
eine Besserung erzielt werden.
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Die Beanstandungen von Wein sind prozentual etwas zuriickgegangen.
Auch die intensivste Kontrolle vermag aber nicht gegen alle Fille von
Verfilschungen, unrichtigcen Deklarationen etc. aufzukommen. Erfreulich
sind die Untersuchungsergebnisse der inlindischen Weine des Jahres 1921,
die fast allgemein eine vorziigliche Qualitit besitzen.

Ueber verschiedene andere Lebensmittel lauten die Be-
richte dhnlich wie in fritheren Jahren. An mehreren Orten hat sich zu-
folge der warmen Witterung im Sommer auch die «Brotkrankheit» wieder
bemerkbar gemacht. Hiufig musste wegen Fehlbetrigen im Brotgewicht
eingeschritten werden. Beanstandungen von Speisefetten und -dlen, von
Honig, Sirupen, Spirituosen, Gewiirzen etc. sind nicht seltener geworden.

Ueber die Tétigkeit der Ortsexperten und Gesundheitskom-
missionen lauten die Berichte sehr verschieden. Wihrend an vielen
Orter: diese Beamten in regsamer Weise funktionieren, ist ihre Tatigkeit
anderwérts aus verschiedenen Griinden immer noch eine mangelhafte.
Letzleres mag teilweise dem hiufigen Personenwechsel in diesen Beam-
tungen zuzuschreiben sein. Daher sollten die in Art. 9, Ab. 3, des eid-
gentssischen Lebensmittelgesetzes vorgeschriebenen Instruktions-
Kurse fiir die Ortsexperten in allen Kantonen regelmissig ohne Verzo-
gerung veranstaltet werden, sobald ein Bediirfnis hierzu vorhanden ist.

Absinthverbot. Straffille wegen Uebertretung des Gesetzes be-
treffend das Absinthverbot sind in der Westschweiz immer noch eine
hiufige Erscheinung. Es handelt sich meistens um schlechte Imitationen
des Getrdnkes, gegen die oft um so schwerer aufzukommen ist, als sie
durch Vermischung von sogenannten Essenzen mit verdiinntem Sprit di-
rekt vor der — moglichst geheimen — Konsumation hergestellt werden,
so dass sich gewdhnlich keine Vorridte vorfinden.

Kunstweinverbot. Kunstweine im Sinne des Bundesgesetzes be-
treffend das Verbot von Kunstwein und Kunstmost haben sich trotz der
strengen Vorschriften an verschiedenen Orten vorgefunden. Ausser Ver-
schnitten von Wein mit Obstwein trifft man in gewissen Geschiften
stets wieder die Produkte, die durch Wésserung von hochgridigen Wei-
nen unter Weinsdurezusatz hergestellt worden sind. Infolge der Einfiih-
rung der Differenzialzolle hat allerdings die Verwendung von Weinen mit
iber 13 Vol.-9% Alkoholgehalt fiir solche Verdiinnungen aufgehort. Doch
auch mit 12—13griadigen Weinen wird noch ein grosser Gewinn erzielt,
indem man sie in der angegebenen Weise auf 9—10° verdiinnt.

Untersuchungsanstalten. Das neu erstellte Laboratorium der
Stadt Ziirich konnte bezogen werden. Ebenso ist das Laboratorium des
Kantonschemikers in Sitten fertiggestellt, wihrend die schon seit langem
als ungeniigend bezeichneten Lokalitdten der Kantone Freiburg und Neuen-
burg weiter benutzt werden miissen. Auch im Kanton Luzern ist die
Erstellung eines neuen Laboratoriums notwendig geworden, da das Ge-
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bdude, in dem sich die Laboratoriumsriume gegenwirtig befinden, von der
Eidgenossenschaft angekauft worden ist und zu andern Zwecken verwen-
det werden soll.

Wie aus der Zusammenstellung der Tabelle II hervorgeht, ist die
Zah! der Einsprachen gegen Befunde von kantonalen (und stid-
tischen) Untersuchungsanstalten, d. h. der gestiitzt auf Art. 16
des Lebensmittelgesetzes verlangten Oberexpertisen auf 83 angestiegen.
Die Zunahme dieser Fille gegeniiber fritheren Jahren ist wohl vorwiegend
der vermehrten Tétigkeit der Kontrollorgane zuzuschreiben. Bis jetzt
haben nur fiinf dieser Oberexpertisen nicht zur Bestitigung der erst-
mmstanzlichen Gutachten gefiihrt. 12 Fille sind noch pendent.

In der Gesamtzahl der untersuchten Objekte ist eine bedeutende Ver-
mehrung zu konstatieren. Dagegen ist der Prozentsatz der Beanstandungen
mic 14,97 (im Jahre 1920 waren es 14,6600) nahezu gleich geblieben
(Tabelle I).

Tabelle III gibt eine Uebersicht iiber die Zahl der Proben der ein-
zelnen zur Untersuchung gelangten Lebensmittel und Gebrauchsgegen-
stinde. Dass hier die Milch obenan steht (mit 39,589 Proben), ist schon
erwiahnt worden. Dann folgen Wein (8086 Proben), Trinkwasser (5177
Proben), Branntweine und Likére (mit 1684 Proben) ete. '

Auch die durch die Lebensmittelinspektoren, Ortsexperten und Orts-
gesundheitsbehorden erfolgten selbstindigen Beanstandungen haben sich
bedeutend vermehrt. So ist die Zahl dieser Beanstandungen von Lebens-
mitteln durch die Lebensmittelinspektoren von 3638 im Jahre 1920 auf
4669 im Jahre 1921 gestiegen. Im Kanton Waadt haben die Ortsexperten
und Ortsgesundheitsbehérden allein 8820 Beanstandungen von Lebensmit-
teln vornehmen miissen, was die rege Tétigkeit dieser Organe am besten

beleuchtet (Tabelle IV).

11. An der Landesgrenze.

Wie aus Tabelle V hervorgeht, haben die Organe der Grenzkon-
trolle im ganzen 1236 Proben von Lebensmitteln und Gebrauchsgegen-
stinden an die zustdndigen Untersuchungsanstalten eingesandt. Diese
Proben beziehen sich auf beinahe ebenso viele Sendungen mit einem Ge-
samtgewicht von 9,163,691 kg. Am meisten Probesendungen kamen aus
dem V. und am wenigsten aus dem II. Zollkreis. Es ist hier zu bemerken,
dass auch dieses Jahr vom eidgendssischen Gesundheitsamt die Weisung
erteilt worden war, dass insbesondere beim Wein von allen bedeutenderen
Sendungen Proben zuhanden der kantonalen Untersuchungsanstalten er-
hoben werden sollen. Hierdurch wurde es letzteren ermdglicht, sich
iber Qualitit und Gehalt der von den Geschéftshdusern bezogenen Weine
zu orientieren.
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Neten dem Wein gaben Honig, Kaffee, Speisefette, Mehl und Ge-
treide und verschiedene Gebrauchsgegenstinde am meisten Anlass zur
Probenentnahme und Untersuchung. Bei den Gebrauchsgegenstianden han-
delte es sich vorwiegend um stark bleihaltige Verzinnung. Wihrend aus
hygienischen Griinden nach Art. 254 der eidgendssischen Lebensmittel-
verordnung zur Verzinnung von Geschirren, Gefissen und Gerdten fiir
Lebensmittel nur Zinn angewendet werden darf, das technisch rein ist,
d. h. nicht mehr als hochstens 106 Blei enthilt, gelangten solche Objekte
zur Einfuhr, deren Verzinnung einen Bleigehalt von iiber 4004, in ein-
zelnen Fillen sogar iiber 600/ betrug.

Wegen augenscheinlicher Verdorbenheit sind gestiitzt auf Art. 35
des Lebensmittelgesetzes 11 Sendungen von Lebensmitteln im Gesamt-

gewicht von 48980 kg an der Landesgrenze zuriickgewiesen worden
(Tabelle VI).

d. Bundesheitrage.

Die Tabelle VII gibt eine Uebersicht {iber die Kosten der Lebens-
mittelkontrolle in den Kantonen und iiber die Beitrdge, die der Bund -
gemiss Art. 10 des eidgendssischen Lebensmittelgesetzes an diese Kosten
~geleistet hat.

Die Beitrige beliefen sich im Jahre 1921 auf Fr. 489,799.75, eine
Summe, die der Hilfte der von den Kantonen gemachten Aufwendungen
entspricht und nur um einige Tausende von der im Vorjahre ausbezahl-
ten Summe abweicht (Fr. 483,004.10). Wir konnen damit einen gewis-
sen Stillstand in der seit sechs Jahren stetig fortschreitenden Erhohung
der Kosten fiir die kantonalen Laboratorien feststellen; es scheint also,
dass die Kantonsbehorden, oder wenigstens ein Teil von ihnen, unsere
Wiinsche nach grosserer Sparsamkeit, die wir in unserem letzten Bericht
vorgebracht hatten, in Betracht gezogen haben. Da die im Jahre 1921
durch die Kantone ausgegebenen Summen immer noch mehr als das Dop-
pelte der fiir den gleichen Zweck im Jahre 1915 ausgegebenen betragen,
mochten wir unsere Wiinsche und Ratschlige zu grosserer Sparsamkeit
wiederholen; ‘denn wir glauben bestimmt, dass auf diesem Gebiete noch
wesentliche Einsparungen gemacht werden konnten, ohne dass die Arbeit
der Laboratorien darunter leiden wiirde.

Nach Massgabe desselben Art. 10 des Bundesgesetzes haben wir
dem Kanton Ziirich eine neue Anzahlung von Fr. 84,000 an den Bau des
Laboratoriums der Stadt Ziirich und dem Kanton Wallis eine Zahlung
von Fr. 106,000 an den ihm fiir den Bau des kantonalen Laboratoriums
in Sitten zugesicherten Bundesbeitrag geleistet.
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Tabelle |I.

Untersuchung von kontrollpflichtigen Waren in den kantonalen

(und stédtischen) Untersuchungsanstalten.

Untersuchungsanstalten

Zahl der
untersuchten Proben

Kantons did Sitz der Von ! :}us.dem Beanstandungen
Stidte Untersuchungs- "Zo]l— | inliind. |Zusammen
anstalten imtern| Verkehr
Zahl Zahl Zahl Zahl %
Ziirich, Kanton | Ziirich . 142| 8140 | 8282 | 1586 | 19,15
> Stadt . > — | 6664 | 6664 | 571 | 857
Bern Bern 209| 2089 | 2298 | 740 | 32,20
Luzern Luzern . ; 30 436 466 | 100 | 21,46
35 R :’»i 469 474 36 7,59
Schwyz l e { 10| 1473 | 1483 | 117 | 7,89
Obwalden ' 1 478 479 35 7,31
Nidwalden l 1 226 227 25 11,01
Glarus Glarus . b 1724 | 1729 187|792
Zug 7ug . 5} 992 997 100 | 10,08
Freiburg . Freiburg 4| 2069 | 2073 | 257 | 12,40
Solothurn Solothurn . . 18 2284 -2 2071481 | 1878
Baselstadt l o [ 83| 5352 5435 427 7,86
asel 3 A OK an
Baselland . | | 214 226 58 | 25,66
Schaffhausen . | Schaffhausen . Bl 340 1 354 154 [+11,87
Appenzell A.-Rh. . l I 91 317 326 | 126 | 38,65
Appenzell L.-Rh. . |} St. Gallen . .- 1| 48 49 16 | 32,65
St. Gallen i l I 69| 2885 | 2954 666 | 22,55
Graubiinden . | Chur : 333 1685 |+ 1718 386 ‘ 22,47
Aargau Aarau 20| 5002 | 5022 |- 739 | 14,72
Thurgau . Frauenfeld 101 2505 | 2515 | 527 120,95
Tessin . Lugano 169] 2229 | 2398 | 475 .| 19,81
Waadt . | Lausanne . 169 6079 | 6248 | 1018 | 16,29
Wallis - . | Sitten 25 1006 1031 201 | 19,50
Neuenburg . | Neuenburg 9G4 7527 1851 |. 330, 1788
Glenf . | Genf 98| 7859 | 7957 | 708 | 8,90
| 1230 | 65323 66553 | 9966 | 14,97
|
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Tabelle 1.

Zusammenstellﬁng der administrativen Oberexpertisen geégen Befunde
von kantonalen (und stiddtisechen) Untersuchungsanstalten und Lebensmittel-
inspektoren (Art. 16 des Lebensmittelgesetzes).

Es wurden Oberexpertisen verlangt gegen Befunde von

Untersuchungsanstalten Lebensmittelinspektoren

|
Kantone (und Stidte) Der Befund der Der Befund der l
Ju- | Vorinstanz wurde | Noch qu- | Vorinstanz wurde | Noch
i e | V] o T e e
= nicht | erledigt s Nicht | gpledigt
onsiatict bestatigt beataligt bestatigt

Fiille | Fille | Fiille | Fiille | Fiille | Fiille | Fille | Fiille

Ziirich, Kanton . . . 6 N R 8 | — | — 8 |
Ziirich, Stadt . . . 7 5 | — T A NGO Sylell T
Boriinsl o0 a0, 5 3 — 9 sy bt A i
Engern .. <0y 5 R 6 9 4 o R hE Y E
| S = e ST ®an g AL
‘ DehWYZ v, e i l
i Obwalden. . . . . I 0 R SRR S o R SRR
- Nidwalden
\ GLERGSE el 2 e 1 2 A CR T PR R SR
S R R A R A 1 1 —_ | =] — TS eply Lann 81 =
‘ Freiburg . . . . . | — | — | —| —|— | — | — | —
S alOthurtc, o et R e e e e s R e S R R e
' Baselstadt - . . . .. 1 — — 1 o folfe 2 s
: Baselland .- . . . . 3 B ol _ Lo o meln
| Schaffhausen . . . e o e RN N RN PO g A

 Appenzell A.-Rh. . . 1 | [ e A S SR JEpTERL A
Appenzell I-Rh. .. .| — | — | — | — | —= | — | — | —

Stoallens, 5. s .l 3 2 o B 1R i SRR D SR b
Graubiinden . . . . 8 6 | — 2 3 2 | B
Aargau . . . . .| 12 |12 | — | — | — | — | — | —

|
|
}Thurgau ARSI e (B TR O I R R s W
|
|
\
|
|

Besgitlia . ol 7 S T 2 1 — 1 AR Vot oLt R o
Waadt S Rl 5) 4 1 P by ek s S
A AT 1 C SR SRS R 1 | g RTESA GOy R T Kt Aa | R
Neuenburg . . . .. & 3 | — [ SR PO il oA

Genf......_—'—__.‘___
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Tabelle 111.

Uebersicht der in den kantonalen (und stéidtisehen) Untersuchungsanstalter
untersuchten kontrollpflichtigen Waren, nach Warengattungen geordnet.

Untersuchte
Nr. Warengattungen Beanstandungen
Prohen
Zahl Zahl 0/o
a. Lebensmittel.

Ll ey . L 251 39 15,54
2 | Branntweine und Liqueure . . 1 684 665 39,49
58 I 1 PSR B S e N 105 36 34,29
L LBteer S e e s 875 278 31,77
L D RS AR T £ 38 15 39,47
6 | Eierkonserven . . . . . . 13 2 15,38
T Eis (Tafeleia). .0 . .04 1 — il
8| Essig und Essigessenz . . . 660 130 19,70
9| Fleisch und Fleischwaren . . 1369 344 25,13
10 | Fruchtsifte . . . . . . . 114 24 21,05
11 | Gemiise, frisches . . . . . 28 16 H7,14
12 | Gemiise, gedorrtes . . . . . 33 19 57,58
13| Gemiisekonserven . . . . . 17 51 29,82
14 |7 Gewlirzd . .. o %t el L 778 162 20,82
15 | Honig, Kusthonig wnd Honigpnlver . . . 524 157 29,96
16 | Hiilsenfriichte. . . . . . . 15 11 73,33
LebRatfep: o e wiadinsant I 196 72 36,73
18| Kaffeesurrogate . . . . . . 178 38 21,35
Tl iKalleans ", S0 el T S afit e 195 41 21,08
DA ICHSO s b e e 397 43 10,83
21 | Kohlensaure Wasser (kiinstliche) 53 11 20,76
22 | Konditoreiwaren . . . . . . 132 20 15,15
29 I Kenfitiron & a5 ie ol al nei il 36 12 33,33
24 | Kornerfrtichte .- . v s oi oo 80 33 41,25
o b Lamonaden . i Nt aai e 267 88 32,96
26 1 -Mahlprodukfe v ;%0 Ol s 406 54 13,30
- lah s e e G e b S e 39 589 3273 8,27
28 | Milchkonserven und -priparate . 112 16 14,29
29 T Mineralwasser = .l e st 41 6 14,63
SO D het o trisehes i T e 82 20 62,50
al ¥ Obstvmadterten o tia dny St 27 16 59,26
82| Obstkonserven . . . . . . 61 12 19,67
S5 1.0bstwelth 75 O, e B sa s 1335 326 24,42
244 Pamermehl: . o, o0 i il ndi 2 — —
Uebertrag 49 798 6 030 —
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Nr. Warengattungen LHIbIRUCHIE Beanstandungen
Proben
Zahl Zahl /s
Uebertrag 49798 6030 i
35 | Pilze, frische . ERR 1 — -
36 | Pilze, gedorrte, und Konserven . 7 2 28,57
37| Presshefe 31 9 29,03
38| Schokolade . 130 13 13,85
39 | Sirupe 210 106 50,48
40 | Speisefette (au%crenommen Buttu) 622 168 27,01
41| Speisedle 529 86 16,26
42| Tee 45 7 15,56
43 | Teigwaren . 239 76 31,80
44 | Trinkwasser B177 1242 23.99
45 | Wein T 8 086 1683 20,81
46 | Zucker (inhegriffen hllll\ow) I, kmstilclm \usstoﬂe 149 20 13,42
47| Verschiedene andere Liebensmittel 294 55 18,71
Zusammen Lebensmittel | 65318 9502 14,55
b. Gebrauchs- und Verbrauchs-
gegenstinde.
1 | Farben fiir Lebensmittel . 48 7 14,58
2| Garne, Gespinste und Gewebe zu
Bekleidungsstiicken . 39 — —
51 Geschirre, Gefisse und Geréte fiir
Lebensmittel 227 125 55,07
41 Kinderspielwaren 43 18 41,86
5 | Kosmetische Mittel . . 382 IGA 44,76
6| Mal- und Anstrichfarben 30 3 10,00
7| Petroleum . : 12 1 8,38
8 | Umhillungs-und Packmatellal fiir
Lebensmittel : 65 24 36,92
9| Zinn (zum Loten und Velzmnen)_ 34 11 32,85
10 | Verschiedene andere (Giebrauchs-
und Verbrauchsgegenstinde 355 104 29,30
Zusammen Gebrauchs- und Ver-
brauchsgegenstinde . 1235 464 37,57
Zusammenzug.
Lebensmittel : 65 318 9 502 14,55
Gebrauchs- u. Velbrauchsvewon\ .mde 1235 464 37,57
Zusammen | 66553 9966 14,97




Tabelle IV.

Zahl der dureh die Lebensmittelinspektoren, Ortsexperten und Ortsgesundheits-

behodrden erfolgten selbstindigen Beanstandungen (Art. 7 und 16 der Ver-

ordnung betreffend die technischen Befugnisse der kantonalen Lebensmittel-
inspektoren und der Ortsexperten vom 29. Januar 1909).

Die Beanstandungen erfolgten durch
o Lebensmittelinspektoren 0;tesseuxnpdehr:ﬁ(:bgEgrgg:s- 5
(und Stiidte) - e } R e ‘ T 5 [sammen
S LEn i S 18 | 3 p8a ) I leaE

| Fille | Fille | Fille | Fille | Fille | Fille  Fidlle | Fille Fille
| Ziirich, Kanton . | 21| 44| 230| 113]1351| 134  216| 115| 2224
| Ziirich, Stadt .| — | — | — | — || 189|662 192| 355| 1398
Bern . . . .| 929 4| 183| 336| 632 58! 191 283 2616
Luzern. . + .| 145 67| 18| 56| 51| 21| 20| 10| 1383
Uit e s 2 - 22]- 29—} — | = | — 79
|Schwyz . . .| 44| 22| 60| 98] — | — | —| — 224
{ Obwalden . . . ‘.)i 3 16 24| — e ‘ — | — H2
Nidwalden . . 9 1| 150 12} — | — | — | — 37
Glarus .- .ot 69| — 27? G 15 1-51 —— ‘ 6 11 193
Zuge noii o) 2804 197 gl el et Bl 8ho B 418
| Freiburg . . . 36| — ol 0 et BTl e o 77
Solothurn . . .| 56/ 2| 26/ 28 98| — | 14| 20 ipdd
Baselstadt . .| 286| 19| - 4| 36| — | _’ — | — 345
Baselland . . .| 111} 18| 29| 12} 174, 50| 31| 32 457
| Schaffhausen . 15 - 4 12 — [P\ W, s, 31
| Appenzell A-Rh. | 228| 6| 61| 120 — | — | — | — 415
| Appenzell L-Rh.| 24| 20| 28| 15| — | —| 2| 5] | o4
L8t Ballen, .« al 94l -caly svl e L s [DOGNEL JdRg
| Graubiinden . .| 54| 86| 27| 26| 9| 41| —| 13| 256
| Aargau . s . 317? 60 19:;%? 151 2:34} 71 219| 4441 1689
| Thurgau . .-.| 173| 15| 188 162| — | S ot hl o 538
Wessine ot | S | ben 0106 1 B 28—l T 262
Waadt o Sooo 12200 5f 10l soses2o| 113 584| - 16] 1ol798
Weallis'inrivn: o 1881 28\ 911007| 36| 265| 90| 1580
Neuenburg . . 5o 26! 15| — ‘ — | -] — 93
slents L e RS fo iR SRy e || QORI SRR S (A 159
| 4669 510| 1378 143612641 1191|1744 1399 | 24 968




Tabelle V.

Ergebnisse der Grenzkontrolle in den einzelnen Zollkreisen.

Probenentnahmen von verdichtigen Waren und Meldungen tiber unrichtig bezeichnete oder nicht vorschriftsgemiss
verpackte Lebensmittel (Art. 28 LG) und Riickweisungen von augenscheinlich verdorbenen Waren (Art. 35 LG).

Yon der Grenzkontrolle

Durch die Untersuchungs-

Wegen augenscheinlicher |

Zollkreise Proben zur Untersuchung Verdorbenheit
f eingesandt anstalt beanstandet zuriickgewiesen
|
Sen- Gewicht Sen- Gewicht Sen- | Gewicht
dungen kg dungen kg dungen | kg
[. Zollkreis 312 1680713 176 631 347 — —
4 5 » nY 208 438 51 29 904 - ==
I11. » 136 1113650 60 368 75H6 3 37 863
IV. » 210 1959 383 67 735107 4 67
V. » 321 2 811 846 113 146 333 — —
“VI » 198 1 389 661 145 1054 040 2 11050
Zusammen 1236 9163 691 992 3 015 487 11 48 980

(v
Gaé
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Tabelle V.

Ergebnisse der Grenzkontrolle im allgemeéinen.

Von der Grenz-

Durch die

Wegen augen-
Warengattungen kontrolle Proben Untersuchungs- scheinlicher.
zur Untersuchung anstalt Verdorbenheit
eingesandt heanstandet zuriickgewiesen
Sen- i Gewicht Sen- ; Gewicht Sen- Gewicht
(lun;.';cn‘\ ke llllllgelli kg dungen| kg
a. Lebensmittel. | 5 |
1. Butter . 2 ' 885 1 l 588 | — —
2. Eier und Eierkon- 1 '
serven : 9 | 62 509 i 62 509 1 b
3. Fruchtsifte und | J
Sirupe 8 | 25 396 5| 24 924 | — =
4. Gewiirze ol 20| g842 | 11/ SRR |t =
5. Honig wd Kusthnig . | 132 172652 | 112 124997 | — R
6. Kaffee 61| 249523 | 52| 229988 — | —
7. Kaffeesurrogate 3| 11224 e S ApZR
8. Kakao und Schoko-
lade . 13 37 820 1 14906 | — | —
9. Kise 6 6329 B | 1979 | — | —
10. Kunstkiise — — — — - \ —
11. Mehl und Getreide | 36 630456 | 34 600256 | 1 16359
12. Speisefette (ohne | ' !
Butter) . 42 115 941 S 87 438l == e
13. Speisedle 27 225 634 10 | 56246 | — -
14. Tee 1 gl 10 10783 =) E
15. Teigwaren . 2| b 837 2 | 5837 | — Ak
16. Wein . .| 605 6511938 | 97 965204 | — o
17. Zucker (Glukose) . | 13| 62729 | 11| 34612 | — =i
18. Verschiedene |
andere Lebensmittel | 148 996 051 | 112| 754212 9 | 32616
Zusammen Lebensmittel | 1139 9135093 | 512| 2989289 | 11 | 48980
b. Gebrauchs- und Ver-
brauchsgegenstinde 97 28 598 80 26198 | i~ e
Zusammen [1236 9163691 [ 592 3015487 [ 11 | 48980
|




Tabelle Vil

Kosten der Lebensmittelkontrolle in den Kantonen im Jahre 1921.

Bruttoausgaben

Kantone Betriebskosten Basoldungen des La- Kogten der kanto- Einnahmen Nefra: Bu'ndes- |

der bD:?,:ﬂrLueTsf:,;:ﬂ';fls nalen Instruktions-|  Zuysammen ausgaben beitrag |

Laboratorien |  mittelinspektoren kurse 1

BT, Fr. Fr. Fr. E'r: Fr. Fr.

Zirich (Kanton) 43 700. 51 88 588, — — 132 288. 5 49 151. 05 83 137. 46 41 568. 70
Zirich (Stadt) . 18 025. 60 78 138. 65 =i 96 164. 25 26 272, — 69 892. 25 34 946. 10

Bern e 19 169. 50 69 271. 15 — 88 440. 65 14 746. 20 73 694. 45 36 847.20 |
Luzern 12 086. 55 - 33115, — — 45 201. 55 4 531. 85 40 669. 70 20 334. 85
Urkantone 7109.10 18 900. — 223.90 26 233. — 3 007. 82 23 225. 18 11612. 55
Glarus 5 696. 25 18 600. — — 24 296. 25 1 698.90 22 697. 35 11 298. 65
Zug 3 872. 62 13 860. — — 17 732. 62 1719.10 16 013. 52 8 006. 75
Freiburg . 10 454. 13 22 300. — — 32754, 13 5 093. 80 27 660. 33 13 830. 15
Solothurn 8 662. 80 22 400. — — 31 062. 80 3 515. 20 27 547. 60 13 773. 80
Baselstadt 31 860. 23 79 879. 30 — 111 739. 53 25 014. 20 86 725. 33 43 362. 65
Baselland 5 608. 90 8450. — — 14 058. 90 1750. 50 12 308. 40 6 154. 20
Schaffhausen . . 4107. 65 15 800. — — 19 907. 65 3 784. — 16 123. 65 8 061. 80
Appenzell A.-Rh. 3432, 60 3704, — - 7 136. 60 o 7136. 60 3 568. 30

Appenzell L.-Rh. 981. 05 1 700. — — 2 681. 05 == 2681.05 1340. 50 |

St. Gallen 22 713. 20 66 300. — — 89 015. 20 31 883. 70 57 129. 50 28 564. 75 |
Graubiinden 8 565. 76 27 532. — — 36 097. 76 8 766. — 50 331. 76 15 165. 85
Aargau 23 871. 90 56 760. — — 80 631. 90 14 514. 35 66 117. 55 33 058. 75
Thurgau . 13117.13 35 600, — — 48 717.13 7 481.70 41 235.43 20 617. 70

Tessin 17 440. 74 43 400. — —_ 60 840. 74 5 869. — 54 971. 74 27 485. 85 |
Waadt 21 021. 90 84 300. — S 105 321. 90 15 900. 80 89 421. 10 44 710. 55
Wallis 3085. 70 25 600. — = 28 685. 70 3 506. 40 25 179. 30 12 589. 65

Neuenburg 4113. 27 31775, — 399. 90 36 28R, 17 6 125. 05 50 163, 12 15081.55 |
Genf 18 652. 45 64 204. 30 = 82 856. 75 7218. 90 | 75637.85 37 818. 90

Schweiz 307 349. 54 901 177. 40 623.80 1218150, 74 238 550. 52 979 600. 22 459 799. 75 |
1920 291 878. 08 861 649. 17 7362.85 |1160890.10 194 881. 21 966 008, 89 483 004. 10
1918 214 318. 84 605 278. 85 984. 75 820 582. 44 148 459. 55 672 122, 89 336 061. 10
1915 131 818. 65 426 942. 10 642. 90 562 403. 65 101 168. 88 461 234. 77 230 617. 80

0o
cIx
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B. Ausziige
aus den Berichten der kantonalen Aufsichtsbehorden,
Untersuchungsanstalten und Lebensmittelinspektoren.

Allgemeines.

Ziirich, Stadt. Die seit wenigstens 2 Dezennien als notwendig er-
achtete, wiirdige Unterbringung der stadtziircherischen Lebensmittelun-
tersuchungsanstalt ist in diesem Jahre endlich zur Tatsache geworden.
Der Bezug des Neubaues, der voraussichtlich wohl auf ein halb Jahr-
hundert hinaus allen Anforderungen geniigen wird, fand am 1. April statt.
Infolge des Umzuges fanden allerdings noch ldngere Zeit Storungen statt,
so dass die Anzahl der Untersuchungen gegeniiber friither etwas zuriick-
gegangen ist. Die letztes Jahr provisorisch eingefiihrte Neuorganisation
der Lebensmittelkontrolle ist am 1. Juli definitiv in Kraft getreten.
Hiernach ist dem Stadtchemiker die Leitung der gesamten Lebensmittel-
kontrolle in der Stadt Ziirich {ibertragen worden.

Bern. Zu Beginn des Berichtsjahres trat nach 33-jahriger Tatig-
keit im Dienste der Lebensmittelkontrolle der im Jahr 1909 erwihlte
Vorsteher des kantonalen Laboratoriums, Herr Dr. H. Rufi, aus Gesund-
heitsriicksichten von seinem Amte zurtick. An seiner Stelle wurde An-
fangs Februar der bisherige Stellvertreter, Herr Dr. F.v. Weber, zum
Kantonschemiker ernannt.

Urkantone. Wiahrend des Berichtsjahres wurde mit der Abhal-
tung von Instruktionskursen fiir Ortsexperten begonnen. Sie dauerten
jeweilen einen Tag und bezweckten hauptséichlich, die betretfenden Beam-
ten mit ihren Pflichten, Befugnissen und insbesondere mit der vorschrifts-
gemissen Probenentnahme bekannt zu machen.

Solothurn. Auf Anregung des Kantonschemikers beschloss der
Kantonsrat, im Dezember die Anstellung eines besonderen kantonalen
Lebensmittelinspektors.

Graubinden. Nach der im Berichtsjahr erfolgten Revision der
kantonalen Vollziehungsverordnung zum Lebensmittelpolizeigesetz sollen
alle Gemeinden eines Bezirks den nimlichen Ortsexperten erhalten, der
fiir seine Mithewaltung dann auch angemessen entschidigt werden soll.
Es ist zu erwarten, dass diese Neuerung die Lebensmittelkontrolle zu-
verlissiger als bisher gestalten wird.

Thurgau. Im Herbst sind in Weinfelden, Romanshorn und Steck-
born Milchpriifungskurse fiir Ortsexperten abgehalten worden bei einer
Beteiligung von 149 Mann. Ausser der eigentlichen Vorpriifung von
Milech wurde namentlich auch den bei der Probenentnahme erforderlichen
Formalititen grossere Aufmerksamkeit gewidmet.

Wallis. Das neue Laboratorium geht seiner Vollendung entgegen
und kann voraussichtlich im Frithjahr 1922 bezogen werden.
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Neuenburg. Im Oktober wurde ein dreitigiger Instruktionskurs
fir Ortsexperten abgehalten, woran 12 Mann teilnahmen. Ohne Oppo-
sition wurde vom Grossen Rat im September der Kredit fiir die Erstel-
lung eines neuen kantonalen Laboratoriums bewilligt, so dass ein solches
nunmehr als gesichert erscheint.

Genf. Nach 37-jahriger erfolgreicher Wirksamkeit trat auf Ende
des Jahres Herr Kantonschemiker Dr. Ackermann von seinem Amte
zuriick.

Bier und Bierausschank.

Ziirich, Kanton. Wie schon im Vorjahr, traf man auch im Jahre
1921 verhidltnisméssig wenig Bierpressionen im Gebrauche an.

Freiburg. Ein Bier wurde wegen Verunreinigung und Verdorben-
heit beanstandet.

Schafthausen. Zwei Biere waren hefetriib und zeigten starke
Neigung zur Nachgérung.

St. Gallen. Als Qualitiatsfehler wurden beobachtet bei 3 Proben
graueliger oder sonst unguter Geruch und Geschmack, bei 2 Proben
Triibung durch Hefe oder Bakterien.

Graubiinden. Von den untersuchten Bieren gentigten 2 den Ge-
haltsanforderungen nicht. Ein Flaschenbier war ginzlich verdorben. Im
Bierausschank hat sich auf dem Lande insofern eine Aenderung vollzogen,
dass mehr als bisher Flaschenbier verkauft wird. Leider ist damit an
Stelle des offenen Bieres aus unsauberen Pressionen das nicht weniger
gefdhrliche triibe Flaschenbier getreten.

Aargau. 6 Proben Flaschenbier waren durch sprdssende Hefe ge-
triibt.
Branntweine und Liqueure.

Ziirich, Kanton. Mit der Reellitit der Branntweine, besonders
bei Cognac und Rum, steht es noch sehr im argen, wie der hohe Prozent-
satz (410/) der Beanstandungen zeigt.

Bern. Von 140 untersuchten Branntweinen waren 42 unrichtig be-
zeichnet, 2 untergridig, 3 verdorben und 26 kiinstlich hergestellt.

Urkantone. Auf 70 Untersuchungen entfallen 19 Beanstandungen
auf Qualitdtsspirituosen, welche den Anforderungen nicht geniigten,, 5 auf
verdorbene oder mit Missgeschmack behaftete und 2 auf zu schwache
Branntweine. Ein Liqueur musste wegen Absinthédhnlichkeit beanstandet
werden.

Glarus. Auf Grund der Untersuchungsergebnisse mussten 2 «Kirsch-
wasser» als Verschnitte, ein «Jamaikarum» und ein «Cognacverschnitt» als
kiinstlich hergestellt bezeichnet werden.

Zug. 8 als Kirschwasser bezeichnete Branntweine konnten nur als
Verschnitte anerkannt werden; ein Kirschwasser war mit Trester ver-
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schnitten und ein Tresterbranntwein musste wegen unangenehmem Beige-
scimack beanstandet werden.

Freiburg. Es erfolgten 11 Beanstandungen wegen unrichtiger Be-
zeichnung, 5 wegen Absinthahnlichkeit und 7 wegen zu geringem Alkohol-
gehalt.

Solothurn. Wegen unrichtiger Bezeichnung waren 8 Proben zu
beanstanden, wovon 6 Verschnitte und 2 Kunstprodukte. 11 Proben
enthielten zu wenig Alkohol, 1 Drusenbranntwein war missfarbig und
1 Obstbranntwein hatte einen widerlichen Geruch.

Baselstadt. Bin als Cognac francais supérieur bezeichneter Brannt-
wein erwies sich bei der Untersuchung als nahezu reiner Sprit.

Baselland. Die Beanstandungen betreffen 2 unrichtig bezeichnete,
6 untergrédige, 2 vertilschte und einen verdorbenen Branntwein.

Schaffhausen. Der Petroleumgeruch und -geschmack eines Tres-
terbranntweins war darauf zuriickzufiihren, dass die betreffenden Trester
in einem ausser Dienst gestellten Petroleumfass zur Vergidrung gebracht
wurden.

Appenzell A. Rh. Ein Eiercognac und ein Tresterbranntwein wur-
den wegen Verdorbenheit beanstandet.

St. Gallen. Beanstandet wurden ein Cognac mit bloss 37 Volum-
prozent Alkohol und zahlreiche Obsttresterbranntweine mit ausgespro-
chenem Faulgeruch, herriihrend von der Verwendung angefaulter Trester-
massen,

Graubiinden. Branntweine mussten 4 beanstandet werden, weil
es sich statt um Qualitdtsspirituosen um blosse Verschnittware handelte.

Aargau. Von 65 Proben waren 15 zu beanstanden. 5 Cognac ent-
sprachen den Anforderungen des Lebensmittelbuches beziiglich Gehalt an
hoheren Alkoholen und Estern nicht, 2 waren als kiinstliche Ware zu
beanstanden; eine davon enthielt keine Spur hoéherer Alkohole. 5 Kirsch
erwiesen sich als Verschnitte, 2 waren missfarbig und von fauligem Ge-
ruch; ein Rum (alte Ware) enthielt nur noch 2590 Alkohol.

Thurgau. Es erfolgten 12 Beanstandungen wegen unrichtiger Be-
zeichnung, 3 wegen zu geringem Alkoholgehalt und eine wegen Verdor-
benbeit.

Tegsin. Mehrere Grappaproben enthielten iiber 125 mg Kupfer im
Liter. :

Waadt. Von 104 untersuchten Proben mussten 53 als Verschnitte
oder kiinstliche Branntweine beanstandet werden.

Wallis. 3 «Kirsch» erwiesen sich als gewohnliche Obstbranntweine,
3 «Cognac-Facon» als Kunstprodukte; 5 weitere Branntweine enthielten
zu wenlg Alkohol. Ein «Grande Champagne» bestand aus gewohnlichem
Cognac.
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Neuenburg. Trotz Bestrafungen nehmen die Verfdlschungen auf
diesem Gebiete immer zu. Cognac mit einem und mehreren Sternen, garan-
tiert reine alte Kirschwasser, unter erstklassigen Marken verkaufter
Rum und Whisky sind bei jeder Nachschau zu beanstanden.

Genf. Wegen ungeniigendem Alkoholgehalt erfolgten 16 Beanstan-
dungen. Sehr hiufig trifft man auf unrichtig oder zweideutig bezeich-
nete Branntweine.

Brot und Backereien.

Zirich, Kanton. Gegen mehrere Bicker musste wegen ungenii-
gender Reinlichkeit und mangelhaftem Ausbacken des Brotes eingeschrit-
ten werden. Die in friiheren Jahren ofters beobachtete Brotkrankheit
ist stark zuriickgegangen.

Bern. Hiufiger als friiher wurde im Berichtsjahr fadenziehendes
Brot beobachtet. Aeusserlich war solches gewdhnlich nicht auffillig, ob-
schon das Innere eine schmierige, esterartig riechende Masse bildete.
Am haufigsten zeigte sich die Erscheinung bei Roggenbrot. Laut &drzt-
lichem Befund verursachte der Genuss solchen Brotes bei Kindern Ver-
dauungsstorungen und Ausschlige.

Freiburg. Es erfolgte eine Beanstandung wegen ungeniigendem
Ausbacken des Brotes.

Solothurn. Ein Brot war fadenziehend; zwei weitere zeigten rote
und violette Flecken. Offenbar war das betreffende Mehl in einen Sack
eingefiillt worden, worin sich vorher denaturiertes Futtermehl befun-
den hatte.

Schaffhausen. Eine Brotprobe war von zahlreichen, etwa steck-
nadelknopfgrossen blauen Flecken durchsetzt; im betreffenden Mehl waren
solche nicht sichtbar, traten aber hervor, sobald man es zu Teig an-
- rihrte. Sie erwiesen sich als Farbpartikel, die sich bei Wasserzutritt
losten. Wegen ungeniigendem Gewicht der Brotlaibe wurden 14 Bicker
verzeigt.

Appenzell A. Rh. Wiederholt musste wegen ungeniigender Rein-
lichkeit in den Béckereiriumlichkeiten eingeschritten werden.

Aargau. 3 Brotabschnitte wiesen rote und blaue Tupfen auf. Nach
‘der Untersuchung musste angenommen werden, es liege eine Verunreini-
gung des betreffenden Mehles vor, herriihrend von Sicken, worin vorher
denaturiertes Futtermehl war.

Thurgau. Bei 4 Broten war der Wassergehalt zu hoch, 44—4605,
ein weiteres war fadenziehend.

Wallis. Ein Schwarzbrot war wegen ungentgendem Ausbacken
und bitterem Geschmack zu beanstanden.

Genf. Wegen Verstoss gegen die Gewichtsvorschriften erfolgten 64
Strafanzeigen.
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Butter.

Zirich, Kanton. Kine grossere Sendung argentinischer Butter
wurde wegen Borsduregehalt beanstandet und nur zur sachgemissen
Verarbeitung in einer Kochfettfabrik freigegeben.

Ziirich, Stadt. Eine aus 37 Féssern bestehende Sendung dénischer
Butter war stark schimmlig und ungeniesshar. 14 Proben enthielten zu
wenig Fett; eine davon war zudem ranzig, eine andere borsdurehaltig; 6
Proben waren ranzig und verdorben. Ein «Butterersatz Edelweiss» be-
stand aus gewohnlichem Kochfett.

Bern. 4 Butterproben rochen und schmeckten deutlich nach Kar-
bol. Die Nachforschungen ergaben, dass bei der Verarbeitung dieser Butter
einem wihrend der Seuchenzeit mit Desinfektionsmitteln verunreinigten
Brunnen entnommenes Wasser verwendet worden war. Zahlreiche Bean-
standungen erfolgten wegen zu geringem Fettgehalt (78—80090). Gegen
einzelne Verkdufer musste eingeschritten werden, weil sie Butter als
extra gute Qualitit verkauften, der diese Eigenschaft nicht zukam.

Luzern. Es erfolgten 7 Butterbeanstandungen wegen zu geringem
Fettgehalt, 76,5—80,70/. Ein wiederholt beobachteter Missgeschmack
und unangenehmer Geruch von Butter war darauf zuriickzufiihren, dass
die zur Verpackung dienenden Buttertiicher, statt griindlich gereinigt
zu werden, jeweilen nur in Sirte gespililt und in nassem Zustande wieder
verwendet wurden.

Glarus. Eine «Einsiedebutter» erwies sich als Margarine.

Freiburg. Von 84 untersuchten Proben wurden 2 wegen Verdorben-
heit und 15 wegen ungeniigendem Fettgehalt beanstandet.

Solothurn. 17 Butterproben waren als gesalzen zu bezeichnen.

Easelstadt. Im Mai wurde wiederholt dinische Tafelbutter be-
obaclitet, die von einem Tag zum andern weiss und talgig geworden war. -
Unter der Bezeichnung Sennenbutter wurde ein gelb gefirbtes Kochfett
mit ca. 109 Butterzusatz verkauft.

Schaffhausen. Von 42 untersuchten Proben mussten 21 als
zu fettarm beanstandet werden.

Appenzell A. Rh. Der verdorbene Zustand einer Butter war auf
liingere Einwirkung des Tageslichtes zuriickzufiihren.

St. Gallen. Eine aus dem entlegenen Samnaun stammende an und
fiir sich reelle Butter mit 31,6 Sduregraden wurde als verdorben und
eine vom Erndhrungsamt eingefiihrte argentinische Butter ihres Bor-
siuregehaltes wegen beanstandet.

Graubiinden. 2 Proben waren als zu fettarm, 4 als verdorben zu
beanstanden,

Aargau. 4 Proben waren wegen ungeniigendem Fettgehalt zu be-
anstanden, eine war ranzig und 2 talgig.
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Thurgau. Ungefihr 3/, aller untersuchten Butterproben haben mehr
als 8500 Fett aufgewiesen; weniger als die von der Verordnung gefor-
derten 820/ fand sich nur in 2 Proben vor. Wegen Verdorbenheit war
eine Butter zu beanstanden.

Genf. Eine argentinische Butter musste wegen Borsdurezusatz be-
anstandet werden; ein weiteres Inverkehrbringen dieser Ware wurde erst
nach erfolgter Einschmelzung, wobei die Borsdure sich ausschied und mit
dem Bodensatz entfernt werden konnte, gestattet. Eine von einem Hau-
sierer vertriebene «Butter» erwies sich als Margarine. Oefters musste
gegen Butterverkiufer eingeschritten werden, weil die geformten Stiicke
nicht vollgewichtig waren.

Eier.

Zirich, Stadt. Eine Sendung steierischer Eier enthielt ca. 250%
Fleckeier,
Eierkonserven.

St. Gallen. Eine an und fiir sich reelle Volleikonserve war durch
lange Lagerung verdorben; sie enthielt Milben, Milbeneier und -exkre-
mente und zahlreiche Schimmelpilzkliimpchen.

Essig und Essigessenz.

Zirich, Kanton. Von 30 untersuchten Essigen enthielten 10 zu
wenig Essigsiure; meist handelte es sich dabei um unfertige Weinessige.

Zirich, Stadt. Ein «Weinessig» war ohne Wein hergestellt wor-
den, 5 solche enthielten zu wenig Essigsiure und zu viel Alkohol und
3 Speiseessige waren stark durch Aelchen verunreinigt.

Freiburg. Es erfolgten 2 Beanstandungen wegen unrichtiger Be-
zeichnung.

Solothurn. Eine Probe war mit Essigélchen verunreinigt; ein
Weinessig enthielt zu wenig Extrakt.

Baselstadt. Eine Essigessenz enthielt nahezu 1060 Ameisensiure.
Die Bezeichnung «Doppelweinessig» wurde auf Grund der Lebensmittel-
verordnung als unzuldssig erklirt. Eine so bezeichnete Ware enthielt:
10,70/0 Essigsiure und 8,1 g zuckerfreies Extrakt, eine andere 8,39y
Essigsdure und 13,8 g zuckerfreies Extrakt im Liter.

Schaffhausen. 3 Kssige waren wegen Verunreinigung mit Ael-
chen, weitere 9 wegen zu geringem Gehalt an Essigsiure zu beanstanden.

St. Gallen. Oefters findet sich im Verkehr aus stichigem Wein
hergestellter sogenannter Weinessig, der ungeniigend vergoren ist und da-
her nicht geniigend Essigsiure aufweist. Ferner wurde eine «Weinessig-
essenz» beanstandet, da nach Wortlaut und Sinn der einschligigen Ver-
ordnungsbestimmungen Essenzen zur Herstellung von Weinessig iiberhaupt
unmoglich sind.
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Aargau. Ein Weinessig war wegen ungeniigendem Gehalt an zuk-
kerfreiem Extrakt und Asche zu beanstanden.

Thurgau. 4 Proben enthielten zu wenig Essigsiure; 2 waren ver-
dorben, 10 wunrichtig bezeichnet und 5 unfertig, worunter solche mit
unter 10/ Essigsiure.

Tessin. Eine Essigprobe reagierte ziemlich stark auf Zink. Wie
die Untersuchung ergab, war diese Verunreinigung auf die Aufbewahrung
des Essigs in einem verzinkten Eisengefiiss zurilickzufiihren.

Wallis. Es erfolgte eine Beanstandung wegen ungeniigendem Ge-
halt an Essigsiaure.

Genf. Die Beanstandungen erfolgten wegen zu geringem Gehalt
an KEssigsidure und ungeniigender Vergirung des zur Essigfabrikation
verwendeten Weines.

Fleisch und Fleischwaren.

Ziirich, Stadt. Je eine Salami- und Mortadellaprobe enthielten
Borsiiure, ein ungarischer Salami war stark ranzig. Stirke in Form von
Mehl oder Brot enthielten 6 Leberwiirste, 2 Blutwiirste, 1 Fleischkise
und 2 Adrio.

Bern. Als «Salami qualité supérieure» ausgeschriebene Ware war
aus notgeschlachtetem Pferdefleisch hergestellt; einer «Rindfleischwurst»
war Plerdefleisch beigemischt. Ein grosseres Lager Ochsenmaulsalat und
Kuttelkonserven musste wegen Verdorbenheit konfisziert werden.

Luzern. Verschiedene Wurstwaren waren mit Kartoffelstirke ver-
falscht.

Urkantone. Der Unfug des Mehlzusatzes zu Wurstwaren scheint
wieder je linger je mehr iiberhandnehmen zu wollen.

Glarus. 2 Proben Salami waren borsidurehaltig, 6 verschiedene
Wurstwaren verdorben, eine davon mehlhaltig. Verschiedene Biichsen
Kuttelsalat mussten wegen Verdorbenheit beseitigt werden.

Zug. Es erfolgten 3 Beanstandungen von Wurstwaren wegen Mehl-
zusatz; eine Salamiwurst war verdorben.

Freiburg. 15 Wurstwaren wurden wegen Verdorbenheit, 2 Sup-
penwiirzen als verfilscht beanstandet.

Solothurn. Die Umhiillungen zweier Wiirste waren kiinstlich ge-
firbt. Eine Sendung Heringe befand sich in ginzlich verschimmeltem und
verfaultem Zustande. KEine Partie Rauchfleisch (Schinken und Speck)
war infolge ungeniigenden Einsalzens génzlich verdorben.

Baselstadt. Unter der Bezeichnung «Rogal» wurde ein Fisch-
eierpraparat eingefiihrt, das hier als Kaviar verkauft werden sollte. Bei
fliichtiger Betrachtung sah die Ware echtem Kaviar in der Tat #hn-
lich, bei genauerer Priifung erwiesen sich aber die Eier als zu klein (nur



1—1,5 mm Durchmesser) und es zeigte sich, dass ein Gemisch von vor-
wiegend ungefirbten Eiern und kiinstlich gefirbtem Abfall, bestehend
aus leeren Eihduten und Schleimfetzen, vorlag. Der Farbstoff war nicht,
wie in den bisher beobachteten Fillen Russ (Beinschwarz), sondern ein
blauer Teerfarbstoff aus der Indulinreihe. Eine andere Ware #hnlicher
Art war als «Astrachaner-Kaviar» bezeichnet. Die kiinstliche Farbung
ist leicht zu erkennen, wenn man die Ware mit Wasser anriihrt und
absitzen ldsst; die gefdrbten Bestandteile sammeln sich dann iiber den
Eiern an. Laut einer vom Hygienischen Institut, Abteilung fiir Nah-
rungsmitteluntersuchung in Hamburg erhaltenen Mitteilung, werden zu
diesen Nachahmungen des echten Kaviars hauptsichlich die Eier von
Hering und Dorsch verwendet.

Eine aus Holland stammende Dauerwurst war mittelst eines Teer-
farbstoffs im Fleisch gefirbt. ‘

St. Gallen. 2 Wurstwaren wurden wegen Beimischung von Pferde-
fleisch beanstandet, 4 weitere Proben waren verdorben. Eine Tessiner
Salamiwurst enthielt ranziges Fett mit 23,600 freier Oelsdure. Im Darm
und Fleisch einer anderen Salamiwurst von bitterem Geschmack waren
Schimmelpilze und Torulahefe nachweisbar. Die Verwendung von Amyla-
ceen, Stédrkemehl, Mehl und Brot muss neuerdings wieder energisch be-
kimpft werden; als derart verfilscht mussten 32 Proben beanstandet
werden. Die beobachteten Mehlzusitze bewegten sich zwischen 1—T700.
Meist wurde Weissmehl verwendet, in 3 Fillen Kartoffelstirke und in
einem Maniokstirke. In einer Wurst, die Verdauungsbeschwerden her-
vorgerufen haben sollte, konnte der Bacillus vulgatus festgestellt wer-
den. Eine Rauchwurst (sog. Landjdger), deren Genuss Krankheitser-
scheinungen im Gefolge hatte, enthielt massenhaft Colibazillen und Faul-
nishakterien neben wenig Strepto- und Pneumokokken. Eine wegen wider-
lichem Geruch beanstandete Thonkonserve enthielt unangenehm riechen-
des Oel, wihrend das Fischfleisch normal war.

Graubiinden. Importierte Fleischwaren waren mit Stirkemehl ver-
filscht. In einer Metzgerei wurden grosse Vorrite von Fleischwaren vor-
gefunden, die so stark zersetzt waren, dass sie als ungeniesssbar erklirt
werden mussten.

Aargau. Von 24 Proben waren 18 zu beanstanden und zwar 10
wegen Verdorbenheit, 5 Wiirste wegen Mehlgehalt, 2 wegen kiinstlicher
Farbung und eine Schweinswurst wegen Pferdefleischzusatz.

Thurgau. 6 Proben von Fleischwaren waren verdorben, 6 Wiirste
mehlhaltig und zwel weitere minderwertig.

Tessin. Verschiedentlich mussten gréssere Einfuhrsendungen von
Speck, Schinken, Pokelfleisch wegen Verdorbenheit beanstandet werden.

Waadt. Eine Sendung siidamerikanischer Ochsenfleischkonserven
war zum Teil ungeniigend sterilisiert oder durch Eisenoxyd verunreinigt;
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die ungeniessharen Biichsen wurden konfisziert und vernichtet. Desglei-
chen auch einige hundert Kilo Gefliigel, Wurstwaren und 4320 Biichsen
Hummerkonserven im Werte von ungefihr 30,000 Franken.

Wallis. Eine teilweise verdorbene Heringsendung wurde vom Em-
pfinger dem Absender zuriickgeschickt. Ein grosser Posten Sardinen
war ranzig; das betreffende Oel wies bis 49 Siuregrade auf. Ausserdem
wurden verschiedene bombierte oder sonst beschiddigte Biichsen mit
Fleischkonserven vom Verkehr ausgeschlossen.

Neuenburg. Eine Ochsenfleischkonserve musste wegen Beschi-
digung, eine andere wegen ungeniigender Bezeichnung der Biichsen bean-
standet werden.

Genf. Die Beanstandungen betrafen stirkemehlhaltige Leberpasten,
kiinstlich gefirbte und verdorbene Fleischwaren. Als «mit frischer Butter
zubereitete» Schnecken wurden beanstandet, weil dazu ausser Butter
auch anderes Fett verwendet worden war.

Fruchtsafte.

Ziirich, Kanton. Eine Fruchtsaftessenz enthielt Benzoesiure.
Solothurn. Ein Zitronensaft war durch Schimmelpilzwucherungen
verdorben. ‘ '
Gemiise, frisches.

Ziirich, Stadt. Von verschiedenen Seiten langten Kartoffelproben
ein, die nach dem Sieden einen kisigen, nicht weich zu bekommenden
Kern behielten und unangenehm schmeckten. Aeusserlich konnte diese
abnorme Beschatfenheit der Kartoffeln nicht erkannt werden.

St. Gallen. Eine Landeskalamitidt fiir die Nordostschweiz bedeu-
tete die Entartung der Kartoffeln infolge des heissen und trockenen
Sommers. Von allen Seiten liefen Reklamationen wegen deren abnor-
mer Beschaffenheit ein.

Genf. Grossere Sendungen von Artischocken waren infolge der
grossen Hitze wihrend des Transportes in Féulnis iibergegangen und
mussten deshalb vom Verkehr ausgeschlossen werden.

Gemiisekonserven.

Zirich, Kanton. Von 40 untersuchten Gemiisekonserven, vor-
zugswelse italienischer Herkunft, enthielten 22 zu viel Kupfer.

Zirich, Stadt. 3 Erbsen- und 2 Spinatkonserven enthielten zu
viel Kupfer.

Bern. Aus Italien eingefiihrte Tomatenkonserven mussten wegen
ginzlicher Verdorbenheit dem Verkehr entzogen werden. In der Briihe
verdorbener Spargelkonserven waren mittellange, bewegliche, sporen-
tragende Stidbchen nachweisbar, die bei Kulturversuchen starkes Wachs-
tum zeigten., Offenbar waren die Spargeln ungeniigend sterilisiert worden.
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Urkantone. Ein grosserer Posten von Gemiisekonsérven musste
wegen schadhaften Biichsen, die offensichtlich wiederholt gefiillt worden
waren, beanstandet werden. Eine grossere Menge Sauerkraut wurde we-
gen Verdorbenheit beseitigt.

Baselstadt. Eine Spinatkonserve enthielt im kg 123 mg Kupfer.

St. Gallen. Bei einer Spinatkonserve wurde ein Kupfergehalt von
141 mg im kg beobachtet.

Aargau. Es erfolgten 3 Beanstandungen‘wegen zu hohem Kupfer-
gehalt, 168, 200 und 228 mg im kg.

Wallis. Eine Sendung von 1200 Biichsen Tomatenkonserven ent-
hielt viele bombierte Biichsen und verdorbene Ware.

Neuenburg. Spinatkonserven, nach deren Genuss sich leichtere
Vergiftungserscheinungen einstellten, ergaben bei der Untersuchung Kup-
fergehalte von 125—220 mg im kg; sie wurden vernichtet.

Genf. Zuckererbsen auslindischer Herkunft waren zu beanstanden,
weil sie im kg mehr als 100 mg Kupfer enthielten.

Gewiirze.

ziirich, Kanton. Gegeniiber der Kriegszeit haben die Verhiltnisse
aul dem Gewlirzmarkt sich gebessert, auch bei den gemahlenen Gewdir-
zen. Immerhin ist die Bezeichnung «garantiert rein» nicht {iiberall, wo
sie gebraucht wird, angebracht.

Urkantone. Der gemahlene Zimt gibt hiufig Grund zur Bean-
standung wegen zu hohem Gehalt an Mineralstoffen. Ebenso hiufig sind
die Beanstandungen von Nelkenpulver, das zu einem grossen Teil von
wertlosen Nelkenstielen herriihrt oder wofiir Pimentpulver unterscho-
ben wird.

Glarus. Eine Sendung von 250 kg gebrochene Muskatniisse ent-
hielt ungefihr 4004 wurmstichige, verschimmelte, zu leichte, offenbar
unreife Friichte.

Freiburg. Es erfolgten 2 Beanstandungen wegen zu hohem Mine-
ralstoffgehalt und ungeniigendem Gehalt an Atherischen Oelen.

Baselstadt. Majoran, gemahlen wie ungemahlen, wurde stark
verfalscht befunden. Mehrere Proben bestanden zum grossen Teil aus
Blattern einer Cistusart. Bei einem Majoranpulver, das ebenfalls Cistus-
blatter enthielt, betrug die Gesamtasche 3706, die in Salzsdure unlos-
liche Asche 2104p. Als Zimtabfall gelieferte Ware wurde vom Wieder-
verkdufer trotzdem als «Zimtpulver» bezeichnet; sie enthielt 4,4—5,10/
Sand. Ein Nelkenpulver war mit Piment vermischt. Grossere Vorrite
an Tafelsenf waren in Girung iibergegangen und mussten als verdorben
vernichtet werden.
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St. Gallen. Ein Kiimmel enthielt 14,10/ Asche, wovon 5,200 Sand,
war also stark verunreinigt. KEin Nelkenpulver war mit Krusten von

Zinkoxyd durchsetzt, herriihrend von der Aufbewahrung in einem ver-
zinkten Blechbehilter.

Graubiinden. Es wurden ofters Gewiirze angetroffen, deren
Aschengehalt die zulissige Grenze bei weitem iiberschritt.

Aargau. Ein «Vanillinersatz» bestand aus kohlensaurem Kalk und
enthielt keine Spur von Vanillin.

Thurgau. Ein Nelkenpulver war verfilscht, ein «Sternanispul-
ver» bestand aus Nelkenpulver.

Genf. Die Beanstandungen betrafen hauptsichlich verholzten Zimt,
noch aus der Kriegszeit herstammende abnorme Ware.

Honig, Kunsthonig, Honigpulver etc.

Ziirich, Kanton. Sehr hiufig entsprechen die Aufschriften aus-
lindischer Honige den Vorschriften nicht,

Zirich, Stadt. In einer Kunsthonigfabrik mussten Packungen be-
anstandet werden, weil die Aufschrift «Kunsthonig» weniger als 2 cm
hoch war. Ein «franzosischer Bienenhonig» war mit einem Teerfarbstoff
kiinstlich gefiarbt; 3 «Bienenhonige» erwiesen sich als Kunsthonig.

Bern. Hiufig wurde versucht, geringe {iiberseeische Ware unter
der Bezeichnung «Schweizerhonig» und zu entsprechenden Preisen in
den Verkehr zu bringen. Mehrere Beanstandungen erfolgten wegen zu
hohem Wassergehalt (25—75046). Weitere Beanstandungen betreffen stark
in Gérung befindliche und génzlich verdorbene Honige. Einer musste als
tiberhitzt, ein anderer als Zuckerfiitterungshonig bezeichnet werden.

Urkantone. Bei der Mehrzahl der eingesandten Proben handelte
es sich um Kunsthonig, der ohne entsprechende Bezeichnung verkauft
oder angeboten wurde. Ein solcher musste wegen kiinstlicher Firbung
beanstandet werden.

Glarus. Ein Honig war stark mit Bienenbrut verunreinigt. Ein
amerikanischer Honig enthielt 0,306 Kochsalz und ein Kunsthonig war
kiinstlich geférbt.

Freiburg. Es erfolgten 2 Beanstandungen; der eine Honig befand
sich in Girung, der andere enthielt zu viel Wasser.

Baselstadt. Mehrmals war auslindischer Honig als durch G-
rung verdorben und verunreinigt durch Wachs, Bienenbestandteile, Holz,
Sand und Schimmelpilze zu beanstanden. Ein Gemisch von solchem Honig
mit Stirkesirup sollte als «Auslindischer Honig coup.» in den Verkehr
gelangen. Durch Unachtsamkeit beim Aufwirmen im Wasserbad war
ein Honig mit ungefdhr 504 Wasser vermischt worden.
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St. Gallen. Ein mexikanischer Honig enthielt 31,100 Wasser und
hatte iiberdies auch noch einen unangenehm bitteren Geschmack. Ein
St. Domingohonig, wahrscheinlich von wilden Bienen gewonnen, war stark
verunreinigt. Bei grosseren Sendungen von ungarischem Honig mussten
die Transportkessel, weil aus verzinktem Eisenblech bestehend, bean-
standet werden. Der einem Kunsthonig beigelegte Phantasiename «Biena»
wurde als zur TAuschung geeignet erachtet und daher in Anwendung von
Absatz 1 des Artikels 3 der Lebensmittelverordnung beanstandet. Auf
Grund von Artikel 109 wurde gegen die Bezeichnung «Kunsthonig mit
Zusatz von echtem Bienenhonig» Einsprache erhoben, da nach dem Wort-
laut dieses Artikels Mischungen von Honig und Kunsthonig ausdriicklich
als «Kunsthonig» bezeichnet werden miissen.

Graubiinden. 2 auslindische Honige und 2 Kunsthonige waren
wegen zu hohem Wassergehalt zu beanstanden, einige andere wegen
Garung.

Aargau. 2 Bienenhonige waren verfilscht, 4 auslindische waran
unrichtig bezeichnet; 2 davon waren stark verunreinigt und konnten
auch nach erfolgter Reinigung nur noch zu Backzwecken verwendet wer-
den. Ein «Kunsthonig mit Zusatz von Naturhonig» wurde wegen unzu-
lisssiger Bezeichnung beanstandet.

Thurgau. Von den gepriiften Honigen waren 3 {iiberhitzt, 2 ver-
dorben, die iibrigen unrichtig bezeichnet (Auslandhonige).

Waadt. 34 Honige, meist auslindischer Herkunft, waren unrich-
tig oder ungeniigend bezeichnet und 8 kiinstlich hergestellt oder ver-
dorben.

Wallis. Wiederholt musste eingeschritten werden, weil auslindische
Honige als Schweizerware ausgegeben wurden, ferner gegen eine Fabrik,
welche Marmeladen und Konfitiiren als «miel d’abricot» und «miel de
fruits» bezeichnete.

Hiilsenfriichte.

Bern. Ueberseeische «Mondbohnen» enthielten pro kg 27—59 mg
Blausédure.

Gent. In Birmabohnen wurde bis 30 mg Blausdure in 100 g nach-
gewiesen. Die betreffende Ware wurde nur als Viehfutter zugelassen.

Kaffee.

Bern. Mehrere von.der Grenzkontrolle zugesandte Proben Roh-
kaffee enthielten 7—20,30/ Einlage. Letztere bestand meist aus schwar-
zen Bohnen, Sand und Holzteilen, in einem Falle jedoch fast ausschliess-
lich nur aus Baumwollsamen. Grossere Sendungen havarierter Kaffee
mussten von dem Verkauf erlesen werden. Ein «coffeinfreier» Kaffee
enthielt 0,3704 Coffein.
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Freiburg. Es erfolgte eine Beanstandung wegen kiinstlicher ir-
bung.
Solothurn. 3 von der Grenzkontrolle eingesandte Rohkaffee ent-

hielten zu viel Einlage; 2 davon waren von muffigem Geschmack, der
sich beim Rosten aber verlor.

Baselstadt. Ein im Ausland gerosteter Kaffee erwies sich als
mit Eisenoxyd gefirbt, offenbar zum Zweck, den Bohnen ein schoneres
und gleichméssigeres Aussehen zu geben, entschuldigte sich doch .ler
Lieferant in einem Schreiben damit, die eine Sorte sei zu hésslich, um
ohne Behandlung mit Eisenoxyd gerdstet werden zu konnen.

St. Gallen. Ein gebrannter Kaffee erwies sich als mit Ocker kiinst-
lich geférbt.

Graubiinden. Bei einer grosseren, direkt importierten Sendung
Kaffee wurde ein aufdringlicher, sehr unangenehmer Geruch und Ge-
schmack beobachtet, der sich auch beim Résten nicht verlor. Eine genaue
Feststellung der Ursache war nicht moglich.

Aargau. 3 Beanstandungen von Rohkaffee wegen zu viel Einlage
(9,5, 11,1 und 2590). Eine Probe enthielt viel Staub und Schmutz. Von
[talien aus wurde ein Préparat «Somplex» angeboten als Zusatz beim
Rosten von Kaffee, welches das Aroma konserviere und einen Teil der
durch den Rostprozess verursachten Gewichtseinbusse wieder einzubrin-
gen gestatte. Zweifellos handelte es sich um ein Beschwerungsmittel.

Wallis. Beanstandet wurden mehrere Wagen Kaffee wegen {iber-
méssigem Gehalt an schwarzen Bohnen und anderem Abfall. 3 gerdstete
Kaffee enthielten zu viel Wasser.

Neuenburg. Ein stark verschimmelter und mit viel Einlage ver-
unreinigter Kaffee wurde als ungeniessbar vom Verkehr ausgeschlossen.
Genf. Oefters wurde Kaffee mit zu viel Einlage eingefiihrt.

Kaffeesurrogate.

Ziirich, Stadt. Eine «Kaffee-Essenz» wurde beanstandet, weil
sie ausser gebranntem Zucker auch andere Bestandteile, wie Eichelmehl,
Feigen, Zichorien etc. enthielt.

Bern. Ein Feigenkaffee musste wegen zu hohem Aschengehalt bean-
standet werden.

Freiburg. 2 Kaffeesurrogate wurde wegen zu hohem Gehalt an
Mineralstoften beanstandet.

Solothurn. Wegen unrichtiger Bezeichnung mussten 2 Kaffee-
Essenzen und ein fliissiges Katfeesurrogat, wegen zu hohem Aschengehalt
ein Feigenkaffee beanstandet werden.

St. Gallen. In der Sachbezeichnung «Gesundheits-Feigenkaffee»
wurde die Beifiigung «Gesundheits» als zur Tauschung geeignet bean-
standet.
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Wallis. Es erfolgten Beanstandungen wegen zu hohem Mineral-
stoffgehalt und ungeniigender Angabe der verwendeten Rohmaterialien.
Ueberdies wurde der Phantasiename «Cafoé» als zur Tauschung geeignet
rurlickgewiesen.

Kakao.

Zirich, Kanton. Eine grosse Sendung Kakao war mit Elementen
der dusseren Fruchtschale verunreinigt.

Zirich, Stadt. Ein als Zerealienkakao bezeichnetes Praparat
musste wegen unrichtiger Bezeichnung beanstandet werden, weil es auch
Zucker enthielt.

Bern. Verdorbene Kakaobohnen ergaben einen Fettauszug mit
einem Sauregrad von 41,5. 2 hollindische Kakaopulver waren wegen
zu hohem Rohfasergehalt zu beanstanden.

Kase.

Zug. Eine Sendung von iiberseeischem Kise enthielt viele schad-
hafte, zum Teil stark geblihte Laibe.

Solothurn. Ein Tilsiterkiise war vollstindig verdorben.

St. Gallen. Ein Emmentalerkise mit 49,200 Fett war seines ran-
zig-esterartigen Geruchs wegen kaum geniesshar; ein Limburgerkise mit
fauligem Geruch und Geschmack musste vom Verkehr ausgeschlossen
werden.

Graubilinden. Bei verschiedenen aus dem Kleinverkehr stammen-
den Kiseproben stimmte der Fettgehalt nicht mit der Bezeichnung
tiberein.

Thurgau. Von 3 beanstandeten Késen war einer verdorben, 2
minderwertig.

Konditoreiwaren.

Ziirich, Kanton. Unter den Puddingpulvern findet sich héufig
alte verlegene Ware ohne jedes Aroma.

Bern. Aus Deutschland wurde einer Lebensmittelfabrik unter der
Bezeichnung «konzentrierte Gotterspeise» ein Priparat geliefert, das
aus Zucker, Weinsdure, rotem Farbstoff und kiinstlichen Aromastoffen
bestand.

Glarus. Die Beanstandungen betreffen verschimmelte Waren. Als
«Milchbiskuits» und «Petit-beurre» bezeichnete Gebédcke enthielten Ko-
kosnussfett statt Butter.

Freiburg. Es erfolgte eine Beanstandung wegen unrichtiger Be-
zelichnung. ‘

Solothurn. Brause- und Limonadenbonbons hatten die Aromastoffe
vollstindig verloren und entwickelten beim Loésen keine Kohlensiure
mehr,



Graubiinden. Ein Posten Zwieback war stark mit Insekten be-
haftet und angefressen, so dass er vom Verkehr ausgeschlossen werden
musste,

Konfitiiren.

Solothurn. Eine Johannisbeerkonfitiire wies einen hohen Gehalt
an Essigsidure auf.

Baselstadt. Kirschenkonfitiire, die in einem mangelhaft verzinn-
ten Weissblechkessel gekocht worden war, hatte so viel Eisen auifge-
nommen, dass sie ungeniessbar wurde. '

St. Gallen. Eine zum Selbstgebrauch hergestellte Quittenkonfitiire
mit stark adstringierendem Geschmack enthielt 0,75 g aufgelostes Zink
im kg.

Graubilinden. Bei einer Konfitiire iiberschritt der Salizylsdure-
gehalt die zuldssige Menge erheblich, bei einer anderen wurde Ameisen-
sdure nachgewiesen und eine dritte musste wegen Verdorbenheit bean-
standet werden.

Kornerfriichte.

Glarus. 150 Sicke Mais mussten wegen Verdorbenheit als Vieh-
futter verwendet werden. Ein Posten Weizen mit muffig-schimmligem
Geruch war stark von Brandsporen befallen.

St. Gallen. Eine Sendung von Osterreichischem Maiskorn war so
stark verdorben, dass die Ware zur Not nur noch als Viehfutter ver-
wendet werden konnte. Aehnlich verhielt es sich mit einer Sendung Sago.
In beiden Féllen handelt es sich um Ueberreste aus der Kriegszeit.

Graubiinden. Verschiedene von der Grenzkontrolle gemeldete Mais-
sendungen waren durch Schimmel und Kéfer beschidigt.

Limonaden.

Zirich, Kanton. Verschiedentlich war der Zusatz kiinstlicher
Stisstoffe nicht vorschriftsgemiss angegeben.

Zirich, Stadt. Eine Limonade wurde wegen Triibung, herrithrend
von unreiner Zuckerlosung, beanstandet.

Bern. Ein alkoholfreies Getrank war zu beanstanden, weil es kiinst-
liche Fruchtessenzen enthielt. Verschiedene Limonaden waren durch
sprossende Hefe getriibt.

Zug. Im Laboratorium wurden 5 Limonaden beanstandet wegen
starker Hefetriibung. Bei den Inspektionen wurden, gestiitzt auf die
Sinnenpriifung, zahlreiche kleinere Vorrdte aus dem gleichen Grunde be-
seitigt.

Freiburg. 2 Limonaden wurden wegen unrichtiger Bezeichnung
beanstandet.

Solothurn. Eine Probe «Addi» musste wegen Verdorbenheit be-
anstandet werden.
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Baselstadt. Es mussten einige Verzeigungen erfolgen wegen Limo-
naden, die mit Saccharin versetzt aber nicht entsprechend bezeichnet
waren,

Appenzell A.Rh. Verschiedene Limonaden mussten wegen Tri-
bung durch Schimmelpilze und flockige Ausscheidungen beanstandet
werden,

Graubilinden. KEs erfolgten verschiedene Limonadenbeanstandun-
gen, weil ein Saccharinzusatz auf der Etikette nicht angegeben war oder
die Firmenbezeichnung fehlte.

Aargau. 11 Limonaden, zum Teil in sehr mangelhaft gereinigten
Flaschen befindlich, wurden wegen Triibung konfisziert. Eine Limonaden-
essenz bestand zur Hauptsache aus einer wisserigen Losung eines roten
Teerfarbstotfes.

Thurgau. Eine als dulcinhaltig bezeichnete Limonade enthielt kein
Dulcin, wohl aber das billigere Saccharin; bei einer anderen Limonade
fehlte jeglicher Hinweis auf den erfolgten Saccharinzusatz, eine weitere
war verdorben.

Wallis. Eine Limonade wurde wegen ungeniigendem Zucker- und
Kohlensduregehalt beanstandet; bei einer anderen war der Saccharingehalt
nicht angegeben.

Mahlprodukte.

Zirich, Kanton. Die Forderung des Lebensmittelbuches, wonach
in Kindermehlen Rohfaser nur in Spuren vorkommen darf, wird zu we-
nig beachtet.

Ziirich, Stadt. 3 «Weissmehle» erwiesen sich als Vollmehle.
«Milchhaferflocken» wurden wegen unrichtiger Bezeichnung beanstandet,
weil nur Spuren eines Milchzusatzes nachgewiesen werden konnten. Grau-
pen waren muffig, so dass sie als verdorben bezeichnet werden mussten.

Bern. Ein «Weizenmehl» enthielt eine wesentliche Beimengung von
Buchweizenmehl; ein anderes war stark mit Pilzmycelien durchzogen. Ein
Haselnusstortenmehl zeigte die ausgesprochenen Merkmale der Verdor-
benheit.

Solothurn. Ein Backmehl, das offenbar in Sicke eingefiillt wor-
den war, worin sich zuvor denaturiertes Futtermehl befunden hatte, wurde
beanstandet, weil das daraus hergestellte Brot rote und violette Flecken
aufwies.

St. Gallen. Mehrere Suppenmehle und Puddingpulver, Ueberreste
aus der Kriegszeit, waren von so rauhem, talgigem und ranzigem Ge-
schmack, dass sie nur noch als Viehfutter verwendet werden konnten.
Ein in eine Konditorei geliefertes « Weizenpuder» bestand aus Maisstirke-
mehl. Verschiedene Fabrikanten von Kindergriessen wurden veranlasst,
ihre Produkte der Wahrheit gemédss zu bezeichnen.
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Aargau. Ein Weizenmehl enthielt wesentliche Mengen von Boh-
nenmehl.

Thurgau. 2 Mehle waren wegen unrichtiger Bezeichnung zu bean-
standen; 2 weitere zeigten blaue Flecken, ebenso die daraus hergestellten
Brote. Es handelte sich durch Verunreinigungen des Mehles durch einen
Anilinfarbstift.

Wallis. 2 als «fleur de mais» bezeichnete Produkte bestanden aus
blosser Kartoffelstirke; auch ein «Kastanienmehl» entsprach nicht der
Bezeichnung. Ein Backmehl musste seiner starken, hauptsichlich von Un-
krautsamen herriihrenden Verunreinigung wegen als Futtermehl ver-
wendet werden.

Neuenburg. Hie und da findet sich immer noch Kriegsware, die
hochstens als Futtermittel anerkannt werden kann. Ein Kastanienmehl
ergab 18 Séuregrade und ein «Maismehl» enthielt nichts anderes als
Kartoffelstirke.

Milch.

Zirich, Kanton. Die Sauberkeit der Milch ldsst noch vielfach
sehr zu wiinschen iibrig. Die beziigliche Kontrolle stosst bei vielen Pro-
duzenten auf heftigen Widerstand. Ein Lieferant wurde seit 1918 schon
zum dritten Male der Milchfilschung iiberwiesen.

Ziirich, Stadt. Es erfolgten 22 Beanstandungen wegen Wasse-
rung, 8 wegen Entrahmung, 2 wegen Entrahmung und Wisserung, 7
wegen ungentigendem Gehalt und 201 wegen Verunreinigung.

Bern. Die Kontrolle der Konsummilch hat fiir normale Milch einen
durchschnittlichen Fettgehalt von 494 ergeben. Die nachgewiesenen Was-
serzusitze bewegten sich zwischen 5—6T06. Entrahmung der Milch
konnte in 16 Fillen festgestellt werden. Der Fettentzug betrug 15—570%
des urspriinglichen Fettgehaltes. In 4 Proben wurden Streptokokken des
gelben Galtes nachgewiesen. Zu den in der Tagespresse wiederholt er-
hobenen Reklamationen wegen unzureichender Bestrafung der Milchfil-
scher ist zu bemerken, dass jene auf die bernischen Verhiltnisse im all-
gemeinen nicht zutreffen, indem hier vorsitzliche Milchfilschungen in
der Regel mit Gefdngnis und Busse bestraft werden. Wenig erfreulich
waren die Untersuchungsergebnisse hingsichtlich Haltbarkeit und Schmutz-
gehalt der Milch. Als verunreinigt mussten 48 Proben beanstandet wer-
den. In dieser Beziehung sind die Organe der Lebensmittelkontrolle recht
oft argen Anfeindungen ausgesetzt. Zur Erzielung besserer Zustédnde
in dieser Sache hat die Direktion des Innern auch dieses Jahr wieder
an die Kiserei- und Milchgenossenschaften ein Kreisschreiben erlagsen.

Luzern. 16 Beanstandungen erfolgten wegen Wasserzusatz von
3—6900, 4 wegen Entrahmung von 13-—6500 und 4 wegen Entrahmung
und Wisserung.
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Uri. Von 343 eingesandten Milchproben waren zu beanstanden 2
als gewassert, eine wegen ungeniigendem Gehalt und 10 wegen zu geringer
Haltbarkeit.

Schwyz. Die 1109 untersuchten Proben ergaben in einem Falle
einen Wasserzusatz von 500, in 2 Fillen teilweise Entrahmung, 20
waren ungeniigend im Gehalt und 10 hatten zu hohe Sauregrade.

Obwalden. Von 394 Proben waren 4 gewd#ssert, eine entrahmt
und 8 ungeniigend im Gehalt; 2 hatten zu hohe Siuregrade und 4 waren
stark verunreinigt.

Nidwalden. 170 Proben gaben Anlass zu 2 Beanstandungen we-
gen Wasserzusatz, einer wegen Entrahmung und 6 wegen ungeniigendem
(Gehalt. -

Glarus. Der abnorme Geschmack einer Milch war auf verdorbenes
Stissgriinfutter zuriickzufiihren. Beanstandungen erfolgten auch wegen
Wasserzusatz, zu hohem Sduregrad und starker Verunreinigung. Gegen
einenn Landwirt musste eingeschritten werden, weil er seinen Kunden
bloss den ersten, fettdrmeren Teil des Gemelkes verabfolgte, den fett-
reicheren Rest dagegen zur Kilberaufzucht verwendete.

Zug. Von 723 untersuchten Milchen waren 2 gewdssert, 2 ent-
rahmt, 25 verunreinigt, 2 nicht geniigend haltbar, 13 fehler- und krank-
haft, 4 késereiuntauglich und 3 sonst abnorm. Es wurden 7 fadenziehende
Milchen beobachtet. Nach griindlicher Reinigung sémtlicher Milchge-
schirre mittels siedenden Wassers verschwand die Krankheit jeweilen
sofort.

Freiburg. Es erfolgten 39 Beanstandungen wegen Wasserzusatz
von 5—1120p, 26 wegen Entrahmung, wovon einzelne Fille auf ungenii-
gendes Ausmelken zuriickzufiihren waren, 6 wegen zu hohem Siduregrad,
verursacht durch ungeniigende Kihlung, 14 wegen krankhafter Beschaf-
fenheit und 3 wegen sonstiger Milchméngel.

Solothurn. Milchbeanstandungen erfolgten wegen Wasserzusatz
19, Entrahmung 8, zu geringem Gehalt 48, Verunreinigung 192, unge-
niigender Haltbarkeit 13, Eiter- und Blutgehalt 1, Kisereiuntauglichkeit
6 und weil fadenziehend 1. Die stetige Beaufsichtigung der in der Stadt
Solothurn zur Abgabe gelangten Kinder- und Krankenmilch ergab giin-
stige Resultate. Die betreffende Milch war sowohl hinsichtlich ihres Ge-
haltes als der hygienischen Beschaffenheit sehr befriedigend.

Baselstadt. Im Verein mit den zustdndigen Kontrollorganen an-
derer Kantone konnte wiederholt festgestellt werden, dass in der in
Basel eintreffenden Sammelmilch beobachtete geringtiigige Wasserzusitze
von groberen Verfilschungen einzelner Lieferanten herriihrten, die durch
Vermischung mit anderer Milch einigermassen verdeckt wurden.

Baselland. Gewissert waren 15, entrahmt 6, verunreinigt 4, ver-
dorben und fehlerhaft 8, anormal 2 und zu gering 31 Proben.



Schaffhausen. Oefters liess die Haltbarkeit der Milch zu wiin-
schen {ibrig, was meist auf ungeniigendes Abkiihlen der frisch gemol-
kenen Milch zurlickzufiihren war. Wegen Wasserzusatz wurden 22, als
entrahmt 11, ungeniigend haltbar 6 und verunreinigt 17 Proben bean-
standet.

Appenzell A.Rh. Es erfolgten 3 Strafklagen wegen Wasser-
zusatz, eine wegen Abrahmung und eine wegen Abrahmung und gleich-
zeltiger Wisserung. :

Appenzell I.Rh. Von den 3 beanstandeten Milchen war eine
ocewassert, die andern beiden entrahmt.

St. Gallen. Es wurden beanstandet 53 Proben wegen Wasserzusatz
von 3—790, 17 wegen Abrahmung von 10—380/ und eine wegen Ab-
rahmung und Wisserung. In 4 Milchproben konnte der Erreger des
gelben Galts, Streptokokkus agalactiae, nachgewiesen werden.

Graubiinden. 151 Beanstandungen betrafen unsaubere, 9 krank-
hafte, 28 gewiisserte und 5 abgerahmte Milch. Wo sich die Ortsexper-
ten der Milchkontrolle ernsthaft annehmen, ist hingichtlich Reinlich-
keit wie Echtheit der Konsummilch ein Fortschritt deutlich bemerkbar.

Aargau. Gegeniiber dem Vorjahr ist die Anzahl der eingesandten
Milchproben um ungefihr 1500 gestiegen. Beanstandungen erfolgten 185
und zwar wegen Wisserung 39, teilweiser Entrahmung 11, Entrahmung
und Wéasserung 1, Schmutzgehalt 76 und krankhafter Veridnderung 58.
Der niedrigste Wasserzusatz betrug 50, der hochste 35,50/. Hiufigen
Anlass zu Klagen gab die schlechte Haltbarkeit der Milch wihrend der
Sommermonate.

Thurgau. 55 Milchproben waren als gewissert, 6 als abgerahmt
und eine als abgerahmt und gewissert zu beanstanden. In einem Falle
betrug der Wasserzusatz etwa 1300/, in einem anderen sogar 200 %o.
Die beiden letztgenannten Fiélle betreffen den némlichen Lieferanten.
Beanstandungen wegen ungeniigendem Gehalt oder sonst abnormer Be-
schaffenheit der Milch erfolgten 58, wegen Verunreinigung 105.

Waadt. Als abnorm wurden 302, verunreinigt 63, gewissert (5 bis
700/0) 39 und entrahmt 19 Proben beanstandet.

Wallis. 8 Milchproben enthielten 7T—700/0 Wasserzusatz, 10 wa-
ren krankhaft, 11 zu schwach und 33 stark verunreinigt. Infolge Ver-
besserung der Kiihl- und Reinigungsvorrichtungen bei einzelnen Sammel-
und Verkaufsstellen haben die Klagen iiber ungeniigende Haltbarkeit der
Milch und unsaubere Transportgefisse abgenommen.

Neuenburg. 44 Beanstandungen erfolgten wegen zu hohem Siure-
grad, 3 wegen Verunreinigung und 10 wegen Wasserzusatz. Bezliglich
Reinlichkeit der Marktmilch ist ein grosser Fortschritt zu verzeichnen.

Genf. Es erfolgten 17 Beanstandungen wegen Wisserung und 20
wegen Entrahmung von Mileh. Die Entrahmungen waren meist auf Fahr-
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lissigkeit zuriickzufiihren. Wie schon 1920, wurde die Erhebung von
Stallproben auch dies Jahr o6fters durch die Maul- und Klauenseuche
verunmoglicht und dadurch der Nachweis von leichteren Verfilschungen
erschwert. Anderseits hatte die anhaltende Trockenheit stellenweise auch
eine ungentigende Erndhrung der Milchtiere und damit eine abnorme
Beschaffenheit der Milch zur Folge. Zum erstenmal seit Inkrafttreten des
Lebensmittelgesetzes wurde ein Milchfdlscher ausser mit Geldbusse auch
mit Geféngnis bestraft. Es handelte sich um Riickfall.

Milchprodukte (ausgenommen Kase und Butter).

Zirich, Stadt. Die 12 Beanstandungen betrafen Schlagrahm, der
weniger als 2500 Fett enthielt.

Mineralwasser.

Zirich, Kanton. Gegen die Anpreisung der Radioaktivitit eines
Mineralwassers aus einer Quelle mit sehr verginglicher Emanation wurde
eingeschritten. |

Baselstadt. Der Inhaber eines Mineralwassergeschiafts wurde da-
bei betroffen, dass er in leere Flaschen fiir Eptinger-, Meltinger- und
serolsteinerwasser Leitungswasser einfiillte, dieses mit Kohlensiure siit-
tigte und nach Verschluss mit Streifen der Originalpackung unter den
erwihnten Namen in den Verkehr brachte.

Neuenburg. 2 Mineralwasser besassen eine andere Zusammen-
setzung, als auf den Etiketten angegeben war.

Obst, frisches.

Zirich, Stadt. Bei den 7 Beanstandungen handelte es sich um
teilweise verdorbene Pfirsiche, Zwetschgen, Kirschen ete.

Glarus. Griine Kastanien und Erdbeeren mussten wegen Verdor-
benheit beseitigt werden.

St. Gallen. In verschiedenen Ortschaften erhobene Kastanienpro-
ben ergaben, obwohl &usserlich nicht autfillig, bis zu 909 inwendig vollig
verschimmelte und ungeniesshare Friichte.

Aargau. 2 Proben Kastanien, die eine aus einer Sendung einer
Tesginerfirma an einen Privaten, die andere aus dem Hausierhandel stam-
mend, bestanden vorwiegend aus verdorbener Ware.

Wallis. Ein Posten von 4700 kg frischer Kirschen war stark mit
Maden durchsetzt und wurde daher unter amtlicher Aufsicht verwertet.

Obst, gedorrtes. '

Zirich, Kanton. Kalifornische Aprikosen mussten wegen zu ho-
hem Gehalt an schweflicer Sidure beanstandet werden,
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Solothurn, 3 zur Kaffeesurrogatfabrikation bestimmte Wagen-
ladungen Feigen mussten als ginzlich oder grossenteils verdorben bean-
standet werden. Die verdorbenen Partien bildeten mit Wiirmern und
Kéafern behaftete, zerfressene, harte, unférmliche Massen.

Obstkonserven.

Baselstadt. Kalifornische Aprikosen enthielten im kg 1,60 g
schweflige Siure.

Aargau. 209 Biichsen Aprikosen mussten als verdorben bean-
standet werden.
Obstwein.

Ziirich, Kanton. Die starke Verbreitung des Stiches bei den
1921er Obstweinen erschwerte die Kontrolle sehr. |

~

Zirich, Stadt. 30 Obstweine wurden wegen KEssigstich, 5 als
Kunstmost beanstandet. Bei letzteren handelte es sich um Mischungen
von Obstsidften mit Ausziigen von Traubentrestern.

Bern. Einzelne «alkoholfreie» Obstweine enthielten 1,82—2,3 Vo-
lumprozent Alkohol; ein weiterer war mit parachlorbenzoesaurem Natron
(«Mikrobin») konserviert. Hiufig kamen essig- und milchsdurestichige
Obstweine vor; einzelne mussten wegen zu starkem Einbrennen bean-
standet werden.

Luzern. Grosse Vorrite von Obstwein mussten wegen Essigstich
beanstandet werden; sie wurden an Brennereien i{iberwiesen.

Urkantone. Sehr hiufig sind verdorbene, meist stichige Obst-
weine ein Fingerzeig, dass bei der Herstellung und Behandlung dieser
Getrinke ofters nicht die notige Sorgfalt angewendet wird. Mehrmals
wurde so stark verdiinnter Most angetroffen, dass er als Kunstmost an-
gesehen werden musste.

Zug. Im Herbst mussten verschiedene neue Obstweine wegen Essig-
stich beanstandet werden, offenbar eine Folge der heissen Witterung in
Verbindung mit dem hohen Reifegrad des gekelterten Obstes.

Appenzell A.Rh. Es erfolgten verschiedene Beanstandungen we-
gen Essigstich, Schimmelgeschmack und zu geringem Alkoholgehalt.

St.Gallen. Grund zur Beanstandung gaben besonders héaufig Obst-
moste, welche den neueren Minimalanforderungen von 4 Volumprozent
Alkohol und 18 Promille zuckerfreiem Extrakt nicht geniigten; dazu
kommen noch essigstichige oder sonstwie verdorbene Getrinke. Dem in-
folge der Ausfuhrschwierigkeiten entstandenen Obstweiniiberfluss wird
vielfach durch Destillation zu Obstbranntwein und Obstsprit abzuhelfen
gesucht.

Graubilinden. Sidmtliche 8 Beanstandungen betreffen verdorbene
(stichige) Obstweine.



Aargau. Wegen Nichtreellitit erfolgten 1, wegen Essigstich 22 und
wegen Kochsalzzusatz 2 Beanstandungen. Die grosse Zahl der stichigen
Moste ist zum kleineren Teil der ausserordentlich warmen Witterung,
zum grosseren jedoch einer unglaublichen Nachlissigkeit einzelner Pro-
duzenten zuzuschreiben. Offenbar um dem Getrink etwas mehr «Rasse»
zu verleihen, setzte ein Betriebsinhaber seinem Moste 2,500 Kochsalz zu.
Der betreffende Vorrat von 1040 Liter wurde beschlagnahmt und nach-
her zum Brennen freigegeben. |

Thurgau. Beanstandet wurden 8 Kunstmoste, 41 Obstweine als
stichig oder sonst verdorben, 3 als krank und 6 wegen unrichtiger Be-
zeichnung. '

Genf. Infolge der ausserordentlich hohen Sommertemperatur wur-
den viele Obstweine stichig.

Presshefe.

Bern. Verschiedene Proben waren wegen zu hohem Wassergehalt
oder ungeniigender Girkraft zu beanstanden.

Freiburg. Es erfolgten 4 Beanstandungen wegen unrichtiger Be-
zeichnung.

Schokolade.

Bern. Ein «Schokoladepulver» bestand ausschliesslich aus Schalen-
teilen und enthielt keine Spur von Zucker. Ein als «Chocolat vanillé»
bezeichnetes Praparat war stark mit Schalenteilen verunreinigt und zu-
dem verdorben.

Solothurn. Eine Probe Schokolade wurde als verdorben bean-
standet. Sie war zum Teil verfirbt, zum Teil mit Schimmelpilzen behaftet.

St.Gallen. Ein Schokolade-Crémepulver war verschimmelt; Scho-
kolade-Marzipanstengel mit seifenartigem Geschmack enthielten ein ran-
ziges Fett,

Aargau. Es erfolgten 3 Beanstandungen wegen Verdorbenheit in-
folge zu langer und unzweckmissiger Lagerung.

Thurgau. Eine Schokolade war wegen Verdorbenheit zu bean-
standen. '

Sirupe.

Zirich, Kanton. Seitdem die Filscher nicht bloss administrativ
geblisst, sondern dem Richter tiberwiesen wurden, haben sich die Ver-
hialtnisse im Verkehr mit Himbeersirup wesentlich gebessert.

Zirich, Stadt. Ein Himbeersirup enthielt Salizylsiure, 4 wei-
tere Sirupe wurden wegen unrichtiger Bezeichnung beanstandet.

Bern. Ein Himbeersirup enthielt 6,4 Volumprozent Alkohol, 2
andere Azofarbstoffe und ein weiterer erwies sich als kiinstlich gefirbter
und kiinstlich aromatisierter Zuckersirup.
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Zug. Ein «Himbeersirup» erwies sich als kiinstlich gefirbter «Aroma-
sirup» und ein zur Limonadenfabrikation bestimmter roter Sirup musste
wegen Hefetriibung und Verunreinigung beanstandet werden.

Freiburg. Es erfolgten 5 Beanstandungen wegen unrichtiger Be-
zeichnung,

Bagelstadt. Von auswirts wurde unter der Bezeichnung «Sci-
roppo Framboise» ein kiinstlich gefirbter und mit kiinstlichem Frucht-
dther versetzter Zuckersirup geliefert.

Graubiinden. Bin Sirup erwies sich als salizylsiurehaltig.

Wallis. 3 Himbeersirupe waren kiinstlich gefirbt; einer davon
enthielt auch eine kiinstliche Essenz. Ein weiterer Sirup musste wegen
starker Gérung vom Verkehr ausgeschlossen werden.

Neuenburg. Es gibt noch immer Fabrikanten, die sich wundern,
wenn ihre mehr oder weniger gewisserten und kiinstlich gefirbten «Him-
beersirupe» beanstandet werden.

Genf. Unter dem Namen von Fruchtsirupen findet man 6fters kiinsi-
lich hergestellte Produkte oder Verschnitte von solchen mit natiirlicher
Ware.

Speisefette (ausgenommen Butter).

Zirich, Kanton. Manche Fabrikanten fiigten sich den Vorschrif-
ten liber die Grosse der Phantasiebezeichnung erst nach Androhung der
Beschlagnahme der vorschriftswidrig beschaffenen Etiketten.

Zirich, Stadt. In einer Kochfettfabrik wurde festgestellt, dass
verschiedene Sorten von gefirbtem Kochfett den vorgeschriebenen Se-
samolzusatz nicht enthielten. 2 «butterhaltige Kochfette» wiesen nicht
die vorgeschriebenen 1000 Butterfett auf, bei 2 Kochfetten war die Auf-
schrift weniger als 2 em hoch, ein Kokosnussfett war verdorben und nicht
richtig bezeichnet, ein Schweinefett talgig und ranzig, eine Sissmargarine
borsdurehaltig, ein Speisefett sauer. Bei einem Kokosnussfett fehlte
die -Sachbezeichnung auf der Packung.

Glarus. 2 als butterhaltig bezeichnete Kochfette enthielten weni-
ger als 100/ Butterfett. ,

Zug. Ein unter dem Phantasienamen «Flex» in den Handel gebrach-
tes Speisefett enthielt 900 Wasser.

: Freiburg. 5 Speisefette wurden wegen Ranziditdt und 9 wegen
zu hohem Siuregrad beanstandet.

Solothurn. 2 Kochfette, ein Kokosnussfett und eine Margarine
waren wegen unrichtiger Bezeichnung zu beanstanden. 2 auslindische
«Kochfette» enthielten Wasser, Kochsalz, geringe Mengen Stéirke, aber
kein Sesamol.
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Baselstadt. Eine als «Kokosnussfett» eingefithrte Ware bestand
aus einem kiinstlich gelb gefirbten Gemisch von Kokosnussfett und gehir-
tetem Fett. In 2 Kochfetten auslindischer Herkunft wurden geringe Men-
gen von Kartoffelstirke beobachtet. Ein solcher Zusatz ist in Belgien
als latente Kennzeichnung der butterdhnlichen Kochfette vorgeschrieben.

Appenzell A.Rh. Ein Kochfett «Mira» musste beanstandet wer-
den, weil es kein Sesamol enthielt.

St. Gallen. Ein «Backfett» wurde wegen unrichtiger Bezeichnung
beanstandet.

Graubiinden. Wegen Verdorbenheit erfolgten 3 Beanstandungen.
L1 Kochfette enthielten nicht den vorgeschriebenen Sesamélzusatz und
3 als butterhaltig bezeichnete entweder gar kein oder dann betrichtlich
weniger als 1006 Butterfett.

Aargau. Eine Sendung von 4398 kg serbisches Schweineschmalz
wurde wegen Verdorbenheit beschlagnahmt.

Thurgau. Ein Speisefett war verdorben.

Wallis. Eine Margarine mit 16 Siuregraden musste als ranzig
beanstandet werden.

“Neuenburg. Ein «Kochfett Flex» enthielt ungefihr 800 Wasser,
Kochsalz und sonstige unverseifbare Stoffe.

Speiseole.

Zirich, Kanton. Ein italienisches Olivenol wurde wegen kiinst-
licher Férbung beanstandet.

Ziirich, Stadt. Ein Olivendl war mit Sesamol, ein anderes mit
Erdnussol verfilscht, 4 waren kiinstlich geférbt und 2 hatten zu hohe
Sauregrade. Ein Erdnussél war ranzig, ein Speisedl durch Essig verun-
reinigt.

Bern. 2 Olivendole waren mit Erdnussél verfilscht, 2 mit Teer-
farben geférbt. 5 Speisedle mussten als verdorben beanstandet werden.

Glarus. Ein «Arachisol» enthielt 2506 Baumwollsamenol. Ferner
wurde die einem Baumwollsamenol beigelegte Bezeichnung «Winterol»
beanstandet.

Baselstadt. Eine als «Olivendl» aus Salon bezogene Sendung
bestand aus Erdnussél mit etwa 500 Sesamol. Italienisches Olivenol war
wegen kiinstlicher Farbung zu beanstanden. Mehrfach wurden mit Baum-
wollsamenol oder Erdnussil oder auch mit beiden zugleich vermischte
«Olivenodle» vorgefunden.

Graubiinden. 3 Olivendle waren verdorben, 3 weitere kiinstlich
gefirbt,.

Aargau. Es erfolgten 3 Beanstandungen wegen zu hohem Siuregrad.

Thurgau. 2 Speisedle waren wasserhaltig.



Tessin. Ein aus Italien bezogenes Olivensl war kiinstlich gefirbt;
ein anderes enthielt etwa 306 Erdnussél, offenbar mehr Verunreinigung
als Verfilschung.

Wallis. Eine Wagenladung Kapokol enthielt ungefihr 500 Sesamil.
Neuenburg. 2 Olivenole waren mit Erdnuss- und Sesamél ver-
mischt.

Genf. Die Beanstandungen betrafen ausschliesslich unrichtige Be-
zeichnungen an und fiir sich einwandfreier Speisedle.

Teigwaren.

Zirich, Kanton. Gegen einen Teigwarenfabrikanten musste ein-
geschritten werden, weil er neben Weizengriess auch Reis, Mais und
Tapioka verwendete.

Zirich, Stadt. Eine Eierteigware und 3 gewohnliche Teigwaren
waren kiinstlich gefirbt.

Bern. Ein ausgesprochen ranziger Geschmack von Teigwaren war
auf die Verwendung von verdorbenem Hartweizengriess zuriickzufiihren.
Wie sich bei der Untersuchung herausstellte, war dieses von zahlreichen
Schimmelpilzen durchzogen und das extrahierte Fett war schon weit-
gehend in freie Fettsduren gespalten.

Freiburg. Es erfolgten 12 Beanstandungen wegen zu hohem
Sauregrad.

Solothurn. 6 Teigwarenproben waren wegen kiinstlicher Firbung
zu beanstanden.

Graubiinden. Eine «Eierteigware» enthielt nicht die vorgeschrie-
bene Menge Eierinhalt.

Aargau. Eine Probe Fideli war durch Sduerung verdorben.

Tessin. Verschiedentlich wurde probiert, «Eierteigwaren» in den
Verkehr zu bringen, die gar keinen oder zu wenig Eierinhalt enthielten.

Wallis. Es erfolgte eine Beanstandung wegen kiinstlicher Farbung.

Genf. Als «Eiernudeln» bezeichnete Teigwaren enthielten bloss etwa
ein Drittel des vorgeschriebenen Eierinhalts; zudem waren sie kiinstlich
gefirbt. Verschiedentlich wurde versucht, aus dem Ausland schwach
gefirbte Eierteigwaren einzufiihren.

Trinkwasser.

Ziirich, Kanton. Von 186 untersuchten Trinkwassern waren 115
zu beanstanden.

Zirich, Stadt. Das stddtische Trinkwasser ergab bei den pe-
riodischen chemisch-bakteriologischen Untersuchungen immer gute Re-
sultate.
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Bern. Von 343 untersuchten Trinkwassern erwiesen sich 132 als
unrein. |

Glarus. 2 Leitungswasser waren durch Infiltration verunreinigt.

Zug. Von 35 untersuchten Trinkwassern waren 13 zu beanstanden;
eines ergab starke Ammoniakreaktion und einen ziemlichen Bodensatz
von HKisenhydroxyd, ein weiteres war von gelb-briunlicher Farbe, her-
rithrend von allm#hlich ausscheidendem Eisenhydroxyd; die iibrigen
waren mehr oder weniger verunreinigt durch Infiltration organischer
Stoffe, Kolibakterien ete.

Freiburg. 14 Trinkwasser mussten wegen Verunreinigung bean-
standet werden.

Solothurn. 18 Trinkwasser wurden gestiitzt auf die chemische,
10 auf Grund der bakteriologischen Untersuchung beanstandet. Durch
Druckwechsel war der am Ende einer Wasserleitung angesammelte, aus
Rost, Pflanzenfasern und Bakterien bestehende innere Rohrenbelag in
die Leitung zuriickgezogen worden, was zu einer starken Verunreinigung
des Leitungswassers fiihrte. Ein Stationsbrunnen musste wegen Infil-
tration von Jauche, herrithrend von einem benachbarten Bauerngehofbe,
beanstandet werden.

Schaffhausen. Infolge der andauernden Trockenheit stellte sich
vielenorts empfindlicher Mangel an Trinkwasser ein. Von 42 untersuch-
ten Trinkwassern mussten 12 beanstandet werden.

Appenzell A.Rh. Eine in der N#he eines Friedhofes gefasste
Quelle erwies sich bei der bakteriologischen Untersuchung als fiir Trink-
wasser untauglich. |

Graubiinden. Trinkwasserproben sind 80 untersucht und davon
28 beanstandet worden. Leider gibt es noch verschiedene Gemeinden,
wo die Trinkwasserverhéltnisse den hygienischen Anforderungen geradezu
Hohn sprechen. Im Berichtsjahr ist die aussergewohnliche Trockenheit
den Verbesserungsbestrebungen wirksam zu Hilfe gekommen, so dass
mehrere Gemeinden neue Quellenfassungen oder Verbesserungen der his-
herigen Anlagen in Angriff genommen und zum Teil auch schon durch-
gefithrt haben.

Aargau. Die 700 inspizierten Trinkwasseranlagen fithrten zu 260
Beanstandungen; iiber 100 Brunnstuben und Quellen mussten abgeschétzt
werden. Von 576 untersuchten Trinkwasserproben waren 225 zu bean-
standen; in 81 Fillen wurden Krankheitserreger nachgewiesen. Von 414
Gemeinden, die amtlich aufgefordert wurden, bis Ende Dezember iiber
den Stand der angeordneten Verbesserungen zu berichten, haben nur
34 geantwortet. Den Verfiigungen der Direktion des Gesundheitswesens
sind im ganzen 17 Gemeinden nachgekommen. Leider fehlt also noch
vielenorts das richtige Verstédndnis vom Wert richtiger Trinkwasser-
anlagen. ‘
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Thurgau. Von den 21 beanstandeten Trinkwassern waren 5 durch
Jauche, zum Teil ganz bedenklich, verunreinigt, eines durch einen teer-
artigen Stoff.

Tessin. Der durch die anhaltende Trockenheit veranlasste Trink-
wassermangel hat stellenweise zu bedenklichen Zustinden gefiithrt. So
wurde in der Gemeinde Coldrerio durch den Genuss von Oberflichen-
wasser, das nach einem Regenguss zu Trinkzwecken gesammelt worden
war, eine Typhusepidemie hervorgeruten.

Waadt. Infolge der anhaltenden Trockenheit versiegten viele Trink-
wasserquellen, so dass man vielenorts zu den Seen und alten Pumpbrun-
nen Zuflucht nehmen musste. Von 250 untersuchten Trinkwasserproben
mussten 55 als ungentigend erklirt werden.

Wallis. 12 Trinkwasser waren wegen hohem Gips- und Kalkgehalt
zu beanstanden, bis 2600 mg Riickstand im Liter. Ein Sodbrunnenwasser
reagierte stark auf Ammoniak. Infolge der grossen Trockenheit, verbun-
den mit einer stark {iberhandnehmenden Arbeitslosigkeit, wurden ver-
hiltsnismissig viele Trinkwasserversorgungen neu eingerichtet oder ver-
bessert. RV

Neuenburg. Der ausserordentliche Trinkwassermangel veranlasste
viele Gemeinden, nach neuen Quellen zu forschen. Leider hatten nicht
alle den gewiinschten Erfolg. Dagegen lieferten die unter verschiedenen
Malen in einer Tiefe von 45 m erhobenen Seewasserproben fortwihrend
sehr giinstige Untersuchungsergebnisse. Soweit die Lage der Ortschaften
es gestattet, erscheint also deren Versorgung mit richtig gefasstem
Seewasser als gegeben.

Genf. Das gleichzeitige Auftreten einzelner Typhusfille in einem
Dorfe veranlasste im November und Dezember eine systematische Unter-
suchung des Sodbrunnenwassers im ganzen Kanton. Es wurde in Aus-
sicht genommen, gewisse Dorfer mit zweifelhaftem Trinkwasser an die
Wasserversorgung der Stadt Genf anzuschliessen. Vielenorts hat die
Trinkwasserversorgung unter der anhaltenden Trockenheit stark gelitten,
so dass das Wasser voriibergehend als ungeniesshar erkliart werden
musste. Einzelne Personen liessen sich allerdings auch hierdurch nicht
vom Genuss solchen Wassers abschrecken.

Wein.

Zirich, Kanton. Beanstandungen wegen unrichtiger Herkunfts-
bezeichnung erfolgten 181. Die Unterstiitzung der Weinkontrolle durch
die Gerichte ist gegeniiber friither besser geworden. Ein kleiner Wein-
héndler, bei dem eine Buchkontrolle schon seit lingerer Zeit betriebene
Falschungen mittelst Obstwein aufdeckte, suchte den Beamten durch
Uebergabe von Fr. 200 und Versprechung von weiteren Fr. 800 zu be-
stechen.
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Zirich, Stadt. Von den 195 Beanstandungen entfallen 37 auf
verfilschte Weine (Kunstweine); die iibrigen betreffen unrichtig be-
zeichnete, {ibermissig geschwefelte oder gegipste und kranke oder ver-
dorbene Weine, insbesondere auch 2 «alkoholfreie Weine» mit iiber
196 Alkohol.

Bern. Ein Kifer verkaufte auf eigene Rechnung grossere Mengen
Naturwein seines Prinzipals und fiillte nachher die geleerten Fésser mit
Kunstwein wieder zu. Von den 643 untersuchten Weinen waren 85
unrichtig bezeichnet, 58 verdorben, 26 zu stark eingebrannt, 4 saccha-
rinhaltig und 3 gewdssert. Die Verfilschungen mittels Tresterwein-,
Obstwein- oder Wasserzusatz haben etwas abgenommen; dafiir sind zur
Tauschung geeignete Bezeichnungen umso hiufiger geworden. Ein grosse-
rer Posten Malaga musste beschlagnahmt werden, weil durch Essigstich
verdorben und hernach kiinstlich entsiduert. Neuenburgerflaschenweine
enthielten Saccharin. Zwei «Turiner-Wermut» erwiesen sich als Schwei-
zerfabrikate.

Luzern. Verschiedene Auslandsweine erwiesen sich als stichig
oder zu stark geschwetelt.

Urkantone. Von 146 untersuchten Weinen waren 5 verfilscht
oder unrichtig bezeichnet, 14 verdorben und 4 fehlerhaft.

Glarus. 2200 Liter Wein wurden wegen Obstweinzusatz beanstan-
det und konfisziert.

Zug. Es erfolgten 4 Beanstandungen wegen unrichtiger Bezeich-
nung, 3 wegen Essigstich, 2 wegen Missgeschmack und eine wegen
krankhafter Beschatfenheit des Weines.

Freiburg. 8 Weine waren gewé#ssert, 21 unrichtig bezeichnet, 9
verdorben, 2 zu stark eingebrannt, einer tberplatriert, 2 mit Obstwein
verschnitten.

Solothurn. Wegen Essigstich mussten 8, wegen Schimmelge-
schmack 2, wegen zu hohem Gehalt an schwefliger Siure 1 und wegen
unrichtiger Bezeichnung 8 Weine beanstandet werden. 4 Malagaweine
enthielten zu viel flichtige Sdure. Ein Mistellawein war wegen unzu-
reichendem Alkoholgehalt in Gérung geraten. Ein alkoholfreier Wein war
wegen Verdorbenheit zu beanstanden.

Baselstadt. Auffallend hdufig waren spanische Rot- und Weiss-
weine, die den Anforderungen des Lebensmittelbuches hinsichtlich des
Gehalts an nichtiliichtiger S#iure nicht geniigten. Vielfach wurden in
Spezereildden und Wirtschalten stark stichige Weine vorgefunden; in
einem Falle betrug der Gehalt an fliichtigen Sduren 6 Promille. Bel
einem Markgriflerwein wurde die Anwesenheit von freier Schwefelsdure
nachgewiesen. Ein Wirt wurde dabei betroffen, dass er zu neuem ver-
gorenem Klsdsserwein Zuckerwasser hinzufiigte, um den Gésten siissen
Sauser vorzutduschen. Bei einem Grossweinhéndler konnten gegen 4000
Liter Kunstwein, bestehend aus etwa 2/, Wein -und !/, Obstwein, mit
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Beschlag belegt werden. Eine aus der Ostschweiz als «Schweizer Brenn-
wein» bezogene Ware bestand aus ungeféhr ‘gleichen Teilen Wein und
Obstwein.

Baselland. Es erfolgten 4 Beanstandungen wegen Essigstich, 4
wegen unrichtiger Bezeichnung, 2 wegen krankhatter Verdnderung und
2 wegen Verfilschung.

Schaffhausen. Es erfolgten zahlreiche Bestralungen wegen un-
richtiger Bezeichnung der Weine, noch zahlreicher waren jedoch die
unbestraften derartigen Zuwiderhandlungen. Wegen Obstweinzusatz er-
folgten 10, Verdorbenheit und Essigstich 9, zu hohem Gehalt an schwei-
liger Sdure 4 Beanstandungen.

Appenzell A.Rh. Zwei Tirolerweine wurden wegen ausgespro-
chenem Schimmelgeruch und verschiedene andere wegen Essigstich be-
schlagnahmt.

Appenzell I. Rh. Es erfolgten 3 Weinbeanstandungen wegen un-
richtiger Bezeichnung und eine wegen Wasserzusatz.

St. Gallen. Die zahlreichen Weinbeanstandungen erfolgten wegen
Wasserzusatz, unrichtiger Bezeichnung, zu starkem Schwetfeln, Bakte-
rientriibung, Hssigstich, Schwefelwasserstoffgeruch und Verunreinigung
durch freie Schwefelsiure. Ein Unikum bildete eine als Wein bezeich-
nete dunkle Brithe ohne weinghnlichen Geruch und Geschmack. Die
Analyse ergab im Liter 6,06 g Asche, 2,03 g Gesamtsdure, wovon
1,31 g Essigsdure und 4,35 ¢ Kalziumazetat. Es handelte sich hier um
eine arge Entgleisung bei der Entséuerung eines stichigen Weines mit-
tels Kalkhydrat.

Graubiinden. Als verfalscht wurden ein im Inland vorgefundener
und 11 von der Grenzkontrolle gemeldete Weine beanstandet. Meist han-
delte es sich um Tresterweine. Ueberdies erfolgten 27 Beanstandungen
wegen unrichtiger Bezeichnung. In den Wirtschaften wird der Weinbe-
handlung vielfach nicht die notige Sorgfalt geschenkt, so dass oOiters
fehlerhafte und verdorbene Weine zum Ausschank gelangen.

Aargau. Gewdhnliche Weine wurden beanstandet wegen unrichti-
ger Bezeichnung 38, kiinstlicher Streckung 6, Avinierung 1, Essigstich
und sonstiger Verdorbenheit 92, Missgeschmack 5, unrichtiger Schénung
1, Gehalt an schidlichen Metallen 1. Ausserdem wurden beanstandet 2
Sussweine wegen zu geringem Gehalt an zuckerfreiem Extrakt und einer
wegen Wasserzusatz, 2 Wermutweine und 2 Schaumweine wegen Zusatz
von kiinstlichen Siisstoffen.

Thurgau. In 2 Fillen wurde Kunstweinfabrikation in grosserem
Umfange festgestellt; an beiden Orten handelte es sich um Verschnitte
von Wein und Obstwein. Im ganzen wurden 18 Kunstweine beanstandet,
ferner 43 Weine wegen unrichtiger Bezeichnung, 23 als stichig oder sonst
verdorben, 13 als krank, 4 als zu stark geschwefelt und 4 als minder-
wertig.
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Waadt. Die 63 Beanstandungen betreffen © gewisserte, 26 ver-
dorbene und 28 unrichtig bezeichnete Weine. Als Kunstwein wurden
28,00C Liter beschlagnahmt und denaturiert.

Wallis. Als erfreuliche Erscheinung ist zu melden, dass bloss
ein einziger Wein als verfilscht zu beanstanden war. Die iibrigen Bean-
standungen betrafen unrichtig bezeichnete, kranke und verdorbene Weine.

Neuenburg. Es erfolgten Beanstandungen wegen Wésserung, Zu-
satz von Saccharin und Salizylsdure, wegen Verdorbenheit, Ueberplat-
rierung und unrichtiger Bezeichnung. Eine von einem Richteramt ein-
gesandte Probe enthielt im Liter 650 mg Blausiure und war tberdies
auch noch verunreinigt. Gute Dienste haben die von der Grenzkontrolle
eingesandten Weinproben geleistet, auch dann, wenn sie nicht zu Bean-
standungen fiihrten.

Genf. Wegen Erschwerung der Kontrolle wurden zwei Weinhéndler
mit je Fr. 300 Busse bestraft, weil sie sich geweigert hatten, dem Auf-
sichtsbeamten die von ihm gewiinschten Ausweise iiber die Verwendung
der von ihnen angekauften grosseren Mengen Obstweins vorzulegen. Eine
in einem Reservoirwagen transportierte Weinsendung war metallisch
verunreinigt. Wie die Untersuchung ergab, riihrte die Verunreinigung
von dem inwendig beschidigten, rostigen Eisenreservoir her.

Zucker und kiinstliche Siisstoffe.

Zirich, Stadt. Eine Probe Saccharintabletten enthielt weniger
als 2000 reines Saccharin. ,

Bern. Eine grossere Sendung Rohmelasse wurde beanstandet, weil
sie mit Produkten der Steinkohlendestillation verunreinigt war. Wie sich
in der Folge herausstellte, war die Ware zur Herstellung von technischem
Alkohol bestimmt. :

Solothurn. Eine Zuckerprobe war stark mit Packmaterial ver-
unreinigt.

Baselstadt. Griesszucker war aus Versehen mit etwa 390 Ta-
pioka vermischt worden.

St.Gallen. Ein Kristallzucker war mit Kalkstiickchen, Holz- und
Sackfasern verunreinigt, ein anderer hatte Petroleumgeruch; beide wa-
ren Ueberbleibsel aus der Kriegszeit.

Aargau. Ein Posten Zucker musste wegen Verunreinigung, die an
die schlimmsten Zeiten der Zuckernot erinnerte, beanstandet werden.

Neuenburg. Ein pulverisierter Zucker, der dem Konsumenten im
Geschmack aufgefallen war, enthielt ungefdhr 106 Kochsalz.

Verschiedene andere Lebensmittel.

Ziirich, Stadt. Ein «Fleischwiirfel» wurde beanstandet, weil er
nur Spuren von Fleisch oder Fleischextrakt enthielt.



Zug. Eine Wagenladung ungarischer Kartoffeln langte in so ver-
dorbenem Zustande an, dass die Ware nur noch als Viehfutter verwend-
bar war.

Freiburg. Aus Versehenwurden in einer Bickerei 2 Kuchen mit
Arsenik statt Zucker bestreut.

Solothurn. KEine von der Grenzkontrolle eingesandte Himbeer-
essenz enthielt kiinstlichen Fruchtdther, zur Hauptsache Amylazetat.

Baselstadt. Backpulver auslindischer Herkunft enthielt Mais-
starke, Natriumbicarbonat, Weinstein, Calciumphosphat und Alaun. Der
Gehalt an Kali-Alaun betrug 190/.

Ein fiir Milch bestimmtes Konservierungsmittel bestand einerseits
aus Tabletten, die 0,9 g Natriumbikarbonat und 0,1 g Natriumchlorid
enthielten, anderseits aus einer dreiprozentigen Wasserstoffsuperoxyd-
l6sung.

Schaffhausen. 2 Bouillonwiirfel wurden beanstandet wegen un-
geniigendem Gehalt an Kreatinin.

Thurgau. Eine als FEierersatz bezeichnete Ware enthielt in der
Hauptsache Stidrkemehl und gepulverte Stengelteile.

Wallis. Eine Marke Bouillonwiirfel wurde wegen zu geringem (re-
halt an Kreatinin vom Verkehr ausgeschlossen. Eine Kochsalzsendung
wurde wihrend des Transportes in einem vorher zum Viehtransport ver-
wendeten, ungeniigend gereinigten Kisenbahnwagen stark verunreinigt.

Neuenburg. An zwei Orten mussten Suppenwiirfel zum zweiten
Mal beanstandet werden, weil der erstmals verfiigten Riicksendung nicht
Folge geleistet wurde. Eine «Créme Brokra pour Chocolat, sans amidon»
bestand aus aromatisierter Reisstirke und Kakaoschalenpulver.

Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstande.

Zirich, Kanton. Ein Limonadenfarbstoff enthielt Saponin. Manche
Fabrikanten wollen sich den Vorschriften fiir Lotzinn immer noch nicht
fligen.

Zirich, Stadt. Hiufig Anlass zu Beanstandungen boten aus dem
Ausland eingefiihrte Kiichengerite und Kinderspielwaren, erstere wegen
iberméssigem Bleigehalt in Verzinnung und Lot, letztere weil sie Zink-
mundstiicke hatten. Ueberdies mussten beanstandet werden 19 Haar-
farbemittel und 10 Hauterémen, weil sie Uesundheltsschadhche Stofte
enthielten. LR

Bern. Aus Deutschland emgefuhxtes Lotzinn bestand zu 57060 aus
Blei; die Verzinnung eines Wasserschiffes enthielt 1700 Blei. Eine Mar-
seillanerseife mit garantiertem Gehalt von 7204 Fettsiduren enthielt bloss
6190 Fettsdurenhydrate. 2 Teigseifen wiesen nur 6 und 6,500 Fettsiu-
ren auf. Ein «Seifenpulver» bestand aus Soda, Wasserglas und Sand und

enthielt nur Spuren von Seife. Ein Haarfarbemittel, das in Portionen von
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20 g zu dem ungeheuerlichen Preis von 50 Franken verkauft wurde, be-
stand aus gewohnlichem Paraphenylendiamin. Ein anderes derartiges
Priparat «Laumette I'ldéal» kam in zwei Flischchen zum Verkaul, wo-
von das eine wisserige Losung von Paraphenylendiamin, das andere eine
ungefihr dreiprozentice Wasserstoffsuperoxyd-Liosung enthielt. Als «Nuss-
haarfarbe» wird ein Priparat vertrieben, das aus einer wésserigen Losung
von Pyrogallol, Kupferchlorid und Eisenchlorid besteht.

Glarus. Die Verzinnung von Milchzentrifugen ergab einen Blei-
gehalt von 27,20).

Zug. 2 Sorten Flaschenkapseln waren wegen ungeniigender Ver-
zinnung zu beanstanden.

Freiburg. 5 kosmetische Mittel wurden beanstandet wegen Queck-
silbergehalt.

Solothurn. 3 Verzinnungen enthielten zu viel Blei, 2 Salben Queck-
silber. .
Baselstadt. Der Bleigehalt der Verzinnung von Drahtsieben fiir
Konditoreien, Schaumschligern, Fruchtpressen, Teigknetmaschinen, efc.
betrug 25—85046. Formen zur Herstellung von Rahmkise bestanden aus
Zinkblech und waren mit dicken Krusten von Zinkoxyd bedeckt. Wie
schon im Vorjahr, mussten wiederum grosse Vorrite von Mundharfen,
deren aus Zink hestehende Stimmplatten stark oxydiert waren, mit Be-
schlag belegt werden. Gesichtswasser und Salben fiir kosmetische Zwecke
wurden quecksilberhaltig befunden; es wurden davon iiber 400 Packun-
gen konfisziert. Die Versilberungsmittel «Argento fluido Pomares» und
«Silberfluid Sibir» mussten wegen ihres Gehaltes an Kaliumecyanid als
gesundheitsgefihrlich bezeichnet und dem freien Verkehr entzogen werden.

Schaffhausen. Ein Haarwasser wurde wegen hohem Bleigehalt
konfisziert.

Appenzell A. Rh. Ein unter der Bezeichnung «Alpenbliiten-Créme»
in den Verkehr gebrachtes kosmetisches Mittel enthielt in der fett-
freien Trockenmasse 5000 Quecksilberamidochlorid. 10 Mundharfen wur-
den beanstandet, weil die Stimmplatten aus Zink bestanden.

St. Gallen. Verschiedene Rahmschwinger, Drahtkellen, Salatkorbe,
Plannen, Kisespaten etec. waren wegen zu stark bleihaltiger Verzinnung
zu beanstanden. Das Innenlot einer sonst richtig verzinnten Gewlirz-
blichse enthielt 220/, Blei.

Von 31 untersuchten Haar-, Rasier- und Hautbehandlungsmitteln
waren 18 zu beanstanden, weil sie Quecksilber, Blei oder andere gesund-
heitsschidliche Stoffe enthielten.

Graubilinden. Die 14 Beanstandungen betreffen Kinderspielwaren
aus Zink oder stark bleihaltigem Zink und bleihaltiges Verpackungs-
material. :

Aargau. Die Beanstandungen betrafen 4 Lotzinn mit Bleizusatz
bis 489, Metzgergerite, deren Verzinnung bis 53,290 Blei aufwies, aus
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verzinktem Eisenblech hergestellte Milchkannen, ein Milchmass mit einer
120/0 Blei enthaltenden Verzinnung, einen Posten Gummisauger mit iib-
lem Geruch und Geschmack und 27 kosmetische Mittel, die Quecksilber-
verbindungen oder Paraphenylendiamin enthielten.

Thurgau. Wiederholt waren Verfiigungen zu erlassen wegen un-
genligend verzinnten Backmulden und Teigschiisseln. Es wurden beanstan-
det Kinderspielwaren mit Mundstiicken aus Zink, ein Milchgefiss aus
galvanisiertem Eisenblech und Lo6tzinn wegen zu hohem Bleigehalt.

Waadt. Die 41 Beanstandungen betrafen Haarwasser mit Blei
oder Paraphenylendiamin und Hautpomaden mit Quecksilber. Es wurden
einige 100 Flaschchen konfisziert und vernichtet.

Wallis. Eine Sendung von Kochherden enthielt Wasserschitfe,
deren Verzinnung 240 Blei aufwies. 2 als Kalium-Metasulfit bezeich-
nete Priparate enthielten Natriumsalze, eine animalische Filtrierkohle
war unrein und eine Weinschone musste als Geheimmittel zuriickgewie-
sen werden.

Neuenburg. Wegen Gehalt von Blei, Paraphenylendiamin oder
Quecksilber erfolgten 22 Beanstandungen von Haut- und Haarbehand-
lungsmitteln.

Genf. Eine Sendung Haarwasser wurde wegen Bleigehalt bean-
standet.

Kunstweinverbot.

Bern. Alle Meldungen der Grenzkontrolle iiber Einfuhr von Feigen,
Weinbeeren und anderen Waren, die zur Herstellung von Kunstwein
dienen konnten, wurden durch Nachschau erledigt.

Absinthverhot.

Zirich, Kanton. Bei einer Inspektion wurde ein absinthdhnliches
Getrank vorgefunden.

Ziirich, Stadt. Im Berichtsjahr sind keine neuen Getranke vor-
getunden worden, die unter das Absinthverbot fallen.

Eern. Wegen Herstellung und Verkaut von Absinth und absinth-
dhnlichen Getrianken erfolgten 3 Bussen von 200, 280 und 500 Franken.

Solothurn. 4 Getrinke wurden als Absinthnachahmungen bean-
standet.

Paselstadt. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wurde hier wieder
einmal ein Vergehen gegen das Absinthverbot beobachtet. Ein Wirt
verabreichte seinen Gisten zu «Burgermeisterli», das fiir sich allein mit
Wasser keine Tritbung ergab, jeweilen einige Tropfen einer Essenz, die
nach der Untersuchung aus anisiertem Salmiakgeist bestand. Zusammen
mit dem Burgermeisterli ergab dies beim Verdiinnen mit Wasser die
zur Vertauschung von Absinth erforderliche milchige Triibung.

Tessin. Abgesehen von einer Anisette, die wegen ihres hohen Ge-
haltes ar dtherischen Oelen als Absinthnachahmung beanstandet werden
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musste, sind Widerhandlungen gegen das Absinthverbot nicht beobachtet
woiden.

Waadt. Wegen Herstellung und Verkauf von Absinth wurden 4
Strafverfolgungen eingeleitet.

Wallis. 3 als Anisette bezeichnete Getrinke wurden als Absinth-
nachahmungen beanstandet. Ueberdies erfolgten noch 4 weitere Bean-
standungen absinthéhnlicher Getrdnke. Ueberall handelte es sich um
ganz minderwertige Ware.

Gerichtliche und administrative Entscheide und Gutachten hetreffend
Lebensmittel und Gebranehsgegenstinde.

Cour de Cassation du Tribunal Féederal.

Séance du 30 mai 1922.
Agissements tendant a entraver le contrile.

Sur l'appel des prévenus, la Cour de Justice de Genéve a confirmé le
jugement du 10 novembre 1921 en tant qu’il concernait les prévenus A et
B, reconnus coupables d’avoir intentionnellement entravé 1'exercice du controle
des denrées alimentaires. A et B ont déclaré se pourvoir en cassation aupres
du Tribunal fédéral en vertu des articles 160 et suivants de l'organisation
judiciaire fédérale, du 22 mars 1893.

Considérant en droit:

1. Le premier moyen présenté a l'appui du recours, étant fondé sur
la prétendue violation de dispositions d'une loi de procédure cantonale, ne
saurait retenir l'attention de la Cour et doit étre rejeté préjudiciellement
(art. 163 OJF).

2. Le second moyen est mal fondé. Il est inexact de prétendre que
I'instance cantonale ait considéré les faits reprochés aux prévenus comme
constitutifs d’une «infraction collective» ou qu’elle ait imputé a I'un d’enx
des actes commis par lautre. 1l résulte au contraire de l'arrét que les
recourants ont été jugés et condamnés pour des faits différants et d’ailleurs
propres a chacun d’eux, I'un: A en raison de son attitude en juin 1919,
I'autre: B pour des faits survenus en juillet de I’année suivante.

3. Le troisieme moyen consistant a prétendre que linstance cantonale
aurait violé la loi fédérale du 8 décembre 1905 en considérant comme une
entrave au controle le refus de produire les livres de commerce manque
totalement de pertinence, car il ressort clairement de l'arrét que la Cour
de Justice a expressément laissé de coté ce chef d'accusation pour s’en
tenir a d’autres faits qu'elle a estimés suffisants pour constituer I'infraction
et justifier I'application de la peine. Ces faits consistent: 1 pour A et B,
le premier en juin 1919, le second en juillet 1920, &4 s’étre refusé a indiquer



	Aus den Berichten des eidgenössischen Gesundheitsamtes und der kantonalen Aufsichtsbehörden, Untersuchungsanstalten und Lebensmittelinspektoren über die Ausführung des Lebensmittelgesetzes im Jahre 1921

